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R egierim gsuorlage.

Gesetz, betreüend den Schutz der Hodenkultur gegen Verheerung durch 
KauPen, Wmkäier und andere schädliche Insekten.

M it Zustimmung des Landtages . . . . . . . .  finde ich zu verordnen, wie folgt:

§• 1.
Alle Besitzer, Fruchtnießer und Pächter von Grundstücken sind verpflichtet, bis Ende M ärz eines jeden Jah res  

oder innerhalb der von dem Gemeindevorsteher längstens bis Ende April zu verlängernden Frist, ihre Obst- und Zierbäume, 
Gesträuche, Hecken, hölzernen Gartenzäune und Hauswände, in den G ärten und Weingärten, auf den Feldern und Wiesen 
von den eingesponnenen R aupen, Insekteneiern und Puppen zu reinigen, und die eingesammelten Raupennester und Eier 
zu verbrennen oder sonst zu vertilgen.

A uf gleiche Weise sind die Raupen, sobald sie im Frühjahre auf Bäumen, Gesträuchen und Culturpflanzen zum 
Vorschein kommen, sowie auch die Puppen innerhalb der von dem Gemeindevorsteher jährlich mittelst öffentlicher Verlaut- 
barung (§. 10) festzusetzenden Frist zu vertilgen.

Werden B äum e, welche von Raupen befallen sind, gefällt, oder von Raupen befallene Aeste abgehackt, so 
dürfe» dieselben nicht im unabgeraupten Zustande liegen gelassen, sondern müssen abgeraupt oder sogleich verbrann t werden

§ . 2.
Dieselben Personen (§ . 1) sind verpflichtet, Raupen, Larven und Puppen anderer als der im §. 1 vorgesehenen 

schädlichen Insekten, sowie diese letzteren selbst, wenn sie zu irgend einer Jahreszeit auf Aeckern und Wiesen in besorniß- 
erregender Menge verheerend austreten, innerhalb der durch öffentliche Verlautbarung des Gemeindevorstehers festgesetzten 
Frist zu vertilgen.

I n  solchen Fällen ist der Gemeindevorsteher verpflichtet, die hiebei erforderlichen M aßregeln und Verfügungen 
rechtzeitig zu treffen; zugleich ist derselbe berechtigt, die Leistung vou Notharbeiten jeder A rt, soweit solche zur Beseitigung 
der augenblicklichen Gefahr nothwendig sind, zu verlangen, und jedes dazu taugliche Gemeindeglied und selbst Fremde hiezu 
anzuhalten.

I n  allen jenen Fällen aber, wo zur Abwendung der Gefahr die Kräfte der Gemeinde nicht auSlangen, hqt 
der Gemeindevorsteher unverzüglich die Anzeige an die politische Bezirksbehörde zu machen.

§• 3-
Ebenso haben diese Personen (§. 1) die Maikäfer während ihrer ganzen Flugzeit in der von dem Gemeinde

vorsteher dazu anzuberaumenden Frist von ihren Obst- und Zierbäumen, Ziergesträuchen und Alleebäumen, dann von den 
Bäumen an W aldrändern in den Fällen , wo die W älder in einer solchen Nähe von den eben erwähnten Bäumen sich 
befinden, daß durch die Unterlassung des Abschüttelns die Durchführung der ganzen M aßregeln zwecklos w äre, täglich, 
besonders in den frühen Morgenstunden, abzuschütteln und zu vertilgen oder zu landwirthschastlichen Zwecken zu verwenden.

I m  Baufelde sind beim Aufbruche des Bodens die Engerlinge hinter dem Pfluge, der Haue oder Schaufel 
aufzulesen uud ebenfalls sogleich zu vertilgen.

§• 4-

D er Gemeindevorsteher hat darüber zu wachen, daß alle Besitzer, Fruchtnießer und Pächter ihren Verpflich
tungen (§§. 1 — 3 )  genau Nachkommen.

I n  Ermanglung eines Flurenwächlers hat der Gemeindevorsteher für die erforderliche Zeit ein oder mehrere
Individuen als Aufseher zu bestellen, welche, wo dieß nothwendig sein sollte, auö der Gemeindekaffe zu entlohnen sind.

I n  allen F ä llen , wo das Samm eln der Raupengespinnste längstens bis Ende M ärz eines jeden Ja h re s  oder
das zu irgend einer Jahreszeit angeordnete allgemeine Abraupen oder die Vertilgung der Maikäfer und Engerlinge oder
anderer, den Culturpflanzen schädlichen Insekten bis zur festgesetzten Zeit unterlassen wurde, ist die Veranstaltung zu treffen, 
daß dieß auf Kosten der Säum igen vorgenommen werde.



2 4 4  Beilage 61.

§• 5.
Außerdem ist von dem Gemeindevorsteher und zwei Gemeinderäthen gegen die Säum igen eine in den LandeS- 

culturfond einzuzahlende Geldstrafe von 1 bis 10 fl. ö. W . und im Wiederholungsfälle bis 20  fl. ö. W . oder im Falle 
der Zahlungsunfähigkeit eine Arreststrafe von 12 Stunden bis 4  Tagen zu verhängen.

§• 6.
D a s  Slraferkenntniß ist der P arte i entweder in schriftlicher Ausfertigung gegen Empfangschein zuzustellen, oder 

aber derselben in Gegenwart zweier Zeugen in der Gemeindekanzlei mündlich kundzumachen. I n  diesem Falle ist die 
geschehene Kundmachung und der Tag, an welchem dieselbe erfolgte, von den Zeugen auf dem Straferkenntniffe zu bestätigen.

§ . 7.
Gegen das Straferkenntniß des Gemeindevorstehers und der beiden Gemeinderäthe geht die Berufung, welche binnen 

vierzehn Tagen nach der Kundmachung oder Zustellung des Straferkenntnisses beim Gemeindevorstande schriftlich oder mündlich 
einzubringen ist, an die politische Bezirksbehörde. Gegen zwei gleichlautende Erkenntnisse findet eine weitere Berufung nicht statt.

§• 8.

D ie B äum e, Gesträuche und Hecken, welche sich auf den der Gemeinde eigentümlichen und von ihr selbst 
bewirtschafteten Gründen oder auf öffentlichen Wegen und an den Rändern derselben befinden, sind auf Kosten der 
Gemeinde abzuraupen und von Maikäfern zu säubern.

§• 9.
Z u r Aufmunterung des EinfammelnS der Maikäfer und Engerlinge wird für jeden Metzen an die betreffende 

Gemeinde einzuliefernder Maikäfer und Engerlinge eine bestimmte Vergütung geleistet, deren Ausmaß jährlich von dem 
Landeschef im Einvernehmen mit dem LandesauSschusse festgestellt wird.

Diese Vergütung wird aus der Gemeindekasse bestritten und zur Hälfte des Gesammtbetrages auS Landesmitteln ersetzt.
D ie eingelieferten Maikäfer und Engerlinge sind sofort zu vertilgen.

§. 10.

Dieses Gesetz ist zweimal im J a h re , und zwar Anfangs Oktober und Anfangs Februar durch den Gemeinde
vorsteher zu verlautbaren und hat derselbe, sei es bei dieser Gelegenheit oder abgesondert, die Frist für die V ornahm eder
einzelnen Verrichtungen genau bekannt zu machen.

§• H .
Den politischen Bezirksbehörden liegt es ob, darüber zu wachen und sich die Ueberzeugung zu verschaffen, daß 

die Bestimmungen dieses Gesetzes von den Gemeinden ihres Bezirkes genau befolgt werden.

§. 12.

W ird die Vollziehung dieses Gesetzes durch die Gemeinde vernachlässiget oder entspricht dieselbe nicht den ihr 
als Grundbesitzer obligenden Verpflichtungen (§. 8), so hat die politische Bezirksbehörde auf Kosten der Gemeinde die erfor
derliche Abhilfe zu treffen.

Die Unterlassung der dem Gemeindevorsteher in diesem Gesetze vorgezeichneten Verpflichtungen wird von der 
politischen Bezirksbehörde mit einer Ordnungsstrafe von 10 bis 20  fl. österr. W . zu Gunsten des Landesculturfondes geahndet.

§ . 13.
D ie k. k. Gendarmerie, das Straßenaufsichts- und Feldschutzpersonale sind verpflichtet, jede wahrgenommene 

Uebertretung dieses Gesetzes dem Gemeindevorstande, und falls diesen selbst ein Verschulden hiebei trifft, der politischen 
Bezirksbehörde anzuzeigen.

§• 14-
Alle früheren mit den Anordnungen dieses Gesetzes im Widerspruche stehenden Gesetze, Verordnungen und 

Vorschriften werden hiemit aufgehoben.
§. 15.

M it dem Vollzüge dieses Gesetzes ist M ein Minister des In n e rn  und M ein Ackerbauminister beauftragt.
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Sporocilo dezeinega odbora
zastran

premembe dezeinega volilnega reda in neposrednih (direktnih) 
volitev v drzavni zbor.

Slavni dezelni zbor!

V lanskej sesiji je slavni deLelni zbor v 18. seji 29. dne septembra meseca, kar se iz sejnega 
zapisnika uv id i, sprejel naslednje naörte postav :

a) Naört postave zarad premembe §. 18. dezeinega volilnega reda;
b) naört postave zarad doloöb, ki zadevajo dezeinega poslanca, kedar je v kako kazen obsojen 

all pa öe bi bil v kakej kazensko-sodnijskej preiskavi;
c) naört postave zarad premembe §§. 12, 13, 15, 16, 32 in 37 dezeinega volilnega reda:
d) naört postave zarad premembe §§. 3, 5 , 7, 8 in 9 de&elnega volilnega reda in
e) naört postave zarad premembe §§. 10 in 11 dezeinega volilnega reda.

Z dopisom od 22. januarja 1869. leta Stev. 105 je c. k. dezelna vlada deäelnemu odboru 
kranjskem u na znanje dala, da je  Njih c. in k. Veliöanstvo z najviäim sklepom od 13. januarja meseca 1.1. 
od dezeinega zbora kranjskega v lanskej ^esiji sprejetim postavam in sicer: postavi I. zastran pravice, 
kdo sme voliti in izvoljen biti v deLelni zbor, in pa postavi II. zastran doloöb, ki zadevajo dezeinega 
poslanca, kedar je  v kako kazen obsojen, all öe bi bil v kakej kazensko-sodnijski preiskavi, najviSo 
sankcijo podelilo.

Z dopisom od 23. j uni ja 1869. 1. pod Stev. 882 pa je  tukajsnjo c. k. namestnistvo deLelnemu 
odboru naznanilo, da Njih c. in k. Veliöanstvo z najviäim sklepom od 19. junija t. 1. postavam, ki je je  
poslednji deLelni zbor sklenil, in s icer: postavo III. zarad spremembe §§.12, 13, 15, 16, 32 in 37 deäel- 
nega volilnega reda, potem postavo V. zarad premembe §§. 10 in 11 dezeinega volilnega reda oziroma 
na najviSi sklep od 1. maja 1867. leta in postavo IV. zarad spremembe §§. 3 , 5 , 7 , 8 in 9 deäelnega 
volilnega reda vsled §. 7 ustavne postave o drLavnem zastopu n i  p o t r d i l o .

K er pa v omenjenem dopisu c. k. deLelno namestnistvo nobenih vzrokov ne n av a ja , vsled 
kterih omenjene postave najviSe sankcije niso dobile, in k teri vzroki bi ne bili Le v lanskih obSirnih 
sporoöilih in razpravah popolnoma ovrzeni in izpodbiti, treba je  tedaj zarad vaLnosti zadevnih postav, 
da se ta stvar po primernosti konstitucijonelne navade, se enkrat poskusi in ponovi. DeLelni odbor se 
tedaj predrzne, dotiöne postave nesprem enjene, kakorsne so bile namreö v lanskej sesiji, sl. deäelnemu 
zboru zopet na novo v posvetovanje in sklep predloLiti.

Po sklepu slavnega deLelnega zbora v 18. seji dne 29. septembra lanske sesije je bilo deLelnemu 
odboru tudi naloLeno, naj bi prevdaril, ako se bi dale po nasvetu g. dr. Kalteneggerja pri §. 4 deäelnega 
volilnega reda tako imenovane posamezne volitve vpeljati, to je , da bi vsaki k ra j , k i ima pravico do 
vdeleLevanja volitev, v svojem kraji volil, in bi ne bilo treba po tem talcem volilcem hoditi v druge za 
volitev odloöene k ra je , in naj bi odbor po resnem prevdarku Le v prihodnjej sesiji o tej zadevi poroöal 
in nasvetoval.

Toda, ker se po tem predlogu, ki ni bil se v nobenej drugej kronovini spreiet, prevelika pre- 
memba sedanje deLelne ustave namerja, in gledö na to, da se se celö v zadnjej sesiji sklenjene premembe, 
k i se ne loöijo tako daleö od naöel sedanje ustave, niso potrdile, bi tudi ta  prememba najviSo sankcijo 
brL ko ne teLko zadobila, je deLelni odbor teh m isli, naj bi se predlog g. dr. Kalteneggerja za zdaj se 
ne sprejel.

Koneöno poda pri tej priliki deLelni odbor neko drugo, s poprejinjim  vpraSanjem v nekakej 
tesnej dotiki stojeöo stvar sl. deLelnemu zboru v resen prevdarek in presojo. Oböe znano je namreö, da 
bi visoka vlada rada pozvedela misli posamesnih deLelnih zborov zastran vpeljave neposrednih (direktnih) 
volitev v drLavni zbor, in vsled tega se je  tudi Le veö deLelnih zborov o tej sila vaLnej zadevi posvetovalo.
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Slavni deLelni zbor za vojvodino Kranjslto je  sicer svoje mnenje o neposrednih volitvah v drzavni zbor 
Le v 21. seji zadnje sesije s tem natanko in dosti doloöno pokazal, da je  dotiöni predlog g. poslanca dr. 
Kalteneggerja popolnoma ovrgel. A vendar so zdi dezelnemu odboru za vaLno in potrebno, da se v 
slavnem defcelnem zboruvnatanönih  razgovorih razliöni vzroki, ki so z a  in p r o t i  neposrednim volitvam 
v drLavni zbor, pretresejo in se potem g l a s  sl. dezelnega zbora §e enkrat doloöno ponovi.

K er si pa dezelni odbor pridrLuje to stvar tudi ustmeno po svojem sporoöevalcu natanöneje
razloziti, omeni zdaj samo to -le:

Neposredne (direktne) volitve v drLavni zbor bile bi A vstriji skodljive. Presvitli cesar so meseca
oktobra 1860. leta izrek li, da se bodo postave dajale po c e s a r j u  i n  d e ä e l n i h  z b o r i h ,  tedaj se je
tak ra t spoznalo, da A vstrija obstoji iz r a z l i ö n i h  deLel z r a z n i m i  pravicami. To je bila tudi dobra 
misel za obstanek ustave, zakaj, öe se ta ne brani po d e f c e l n i h  zborih, zgubila bi se kmalu. Ko bi se 
reklo, naj se voli v d e z e l n i  zbor neposredno, gotovo bi mi tudi rek li: to je dobro ; voli naj se takö. 
K ranjski dezelni zbor bi bil gotovo p rv i, k i bi ustavo o tem popravil.

Drugaöe pa je  z volitvami v drLavni zbor. Dezele morajo ostati avtonomne. D a se pa to
zgodi, se ne smejo vtopiti v centralni pariament.

1. m aja 1861. leta so presvitli cesar pozdravili poslance kot „poslance deLelnih zborov" („von
den Landtagen entsendete Boten“) in ti imajo zastopati deLele, iz kterih so voljeni. Ne more se tedaj 
p ritrd iti takem u parlam entu , ki ga imajo O g ri, ker po takem  bi deLele priSle ob glavno pravico, da bi 
ne smele o vseh vaLnib vprasanjih govoriti. DeLele bi prisle ob pravico, ktero da je pragmatiöna sankcija 
in diploma 20. oktobra 1860. leta. N ikdar ne bodo niti Öehi, niti Poljaci, niti Tirolei privolili takim 
neposrednim volitvam za drzavni zbor. Solidarno moramo tedaj delati o tem sila vaLnem vprasanju.

DeLelni odbor stavi tedaj naslednje nasvete:
Slavni zbor naj sklene:
1. PriloLene postave in s ice r:

a )  postava zarad premembe §§. 12, 13, 15, 16, 32 in 37 deLelnega volilnega reda;
b) postava zarad premembe §§. 3 , 5 , 7 ,  8 in 9  deLelnega volilnega reda, in
c) postava zarad premembe §§. 10 in 11 deLelnega volilnega red a , naj se sprejmejo.

2. Nasvet deLelnega poslanca g. dr. Kalteneggerja zastran premembe §. 4 deLelnega volilnega 
reda v tem sm islu, da volilci trgov in mest voli jo v svojem k ra ju , naj se ovrLe.

3. Slavni deLelni zbor naj izreöe, da ne pripozna, da bi bile neposredne (direktne) volitve za 
drLavni zbor dobre in koristne.

Od kranjskega deielnega odbora.

V L j u b l j a n i  1. oktobra 1869.
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Postava,
veljavna za vojvodino Kranjsko, s ktero se predru- 
gaöijo §§. 12, 13, 15, 16, 32 in 37 volilnega reda za 

de£elni zbor kranjski.

8  privoljenjem deBelnega zbora Moje vojvo- 
dine K ranjske ukazujem, kakor sled i:

§§. 12, 13, 15, 16, 32 in 37 deBelnega volilnega 
reda, kakor so bili sestavlieni do zdaj, stopijo iz 
veljave in se imajo v prihodnje glasiti tako-le.

§. 12.

Za tak a , volilno pravico imajoöa posestva, ki 
je hna kaka oböina, skupSöina ali kako druStvo v 
posesti, voli tista oseba, k i  ima po obstojeöih po- 
stavnih ali druitvenih naredbah pravico, da oböino, 
skupsöino ali druitvo od zunaj zastopa.

§. 13.
Poslance takih mest in trgov, ki so v §. 3. omen- 

jeni, voli jo vsi tisti oböani sami, ki imajo po poseb- 
nej oböinskej naredbi ali po oböinskej postavi od 
I k februarja meseca 1868. 1. pravico, da volijo ob
öinski odbor tistih mest in trgov, ki veljavo za sam 
svoj volilni o k ra j , in ki po §. 18. dezelnega volil
nega reda niso izkljuöeni od volilne pravice ter spa
dajo v prvi dve tretjini oböinskih volilcev, ki so 
razredjeni po velikosti pravega davkana leto, ali pa, 
Öe spadajo z zadnjo tretjino in najmanj 5 gold. p ra
vega davka plaöujejo. K tem se pristevajo tudi 
Öastni mestjani ali öastni udje in tisti oböinski moLje, 
k teri imajo po oböinskem volilnem redu §. 1. toöka 
2. brez ozira na davek, volilno pravico.

§. 15.

Volilne mo£6 za vsako oböino izbirajo tisti ob- 
cani, k i imajo po oböinskej postavi od 17. februarja 
taeseca 1866. 1. pravico, da volijo oböinski odbor, 
in k i po §. 18 deielnega volilnega reda niso izklju
öeni od volilne pravice in spadajo v prvi dve tre
tjini oböinskih volilcev, ki so razredjeni po velikosti 
pravega davka na leto, ali pa, öe spadajo v zadnjo j 
tretjino in najmanj 5 gold. — pet goldinarjev — 
pravega davka odrajtujejo. K tem se pristevajo 
tudi öastni mestjani ali öastni udje in tisti oböinski 
MoLje, k teri imajo po oböinskem volilnem redu §. 1. 
toöka 2. brez ozira na davek volilno pravico.

§. 16.

Vsaki volilec voli samo v enem volilnem okraji 
in sicer praviloma samoosebno.

Gesetz,
wirksam für das Herzogthum Krain, wodurch die §§. 12, 13, 
15, 16, 32 und 37 der Landtags - Wahlordnung abgeändert

werden.

M it Zustimmung des Landtages meines Herzogthums 
Krain finde ich zu verordnen, wie folgt:

D ie §§. 1 2 , 1 3 ,  1 5 , 1 6 , 32 und 37  der Landtags
wahlordnung haben in ihrer gegenwärtigen Fassung außer 
Wirksamkeit zu treten, und künftig zu lauten:

§• 12.

F ür jene zur W ahl berechtigenden Güter, in deren B e
sitz eine Gemeinde, Korporation oder Gesellschaft sich befindet, 
ist das Wahlrecht durch jene Person auszuüben, welche nach 
den bestehenden gesetzlichen oder gesellschaftlichen Normen be
rufen ist, die Gemeinde, Korporation oder Gesellschaft nach 
Außen zu vertreten.

§ . 13.
Die Abgeordneten der im §. 3 ausgeführten S täd te  und 

Märkte sind durch direkte W ahl aller jener, nach dem be- 
fondern Gemeindestatute oder dem Gemeindegesetze vom 17. 
Februar 1866 zur W ahl der Gemeindevertretung der Einen 
Wahlbezirk bildenden S tädte und Märkte berechtigten und 
nach §. 18 der Landtagswahlordnung nicht ausgeschlossenen 
Gemeindeglieder zu wählen, welche die ersten zwei Drittheile 
aller nach der Höhe ihrer Jahresschuldigkeit an direkten 
Steuern gereihten Gemeindewähler ausmachen, oder zwar 
ins letzte D rittel fallen, aber wenigstens 5 fl. an direkten 
Steuern entrichten. Diesen sind die Ehrenbürger oder Ehren
mitglieder und jene Gemeindemitglieder anzureihen, welche 
nach der Gemeinde-Wahlordnung des Landes §. 1, Punkt 2 
ohne Rücksicht auf die Steuerzahlung Wahlberechtigte sind.

§. 15.
Die W ahlmänner jeder Gemeinde sind durch jene nach 

dem Gemeindegesetze vom 17. Februar 1866 zur W ahl der 
Gemeindevertretung berechtigten und nach §. 18 der Land
tagswahlordnung vom Wahlrechte nicht ausgeschlossenen G e
meindeglieder zu wählen, welche die ersten zwei Drittheile 
aller nach der Höhe ihrer IahreSschuldigkeit an direkten 

1 Steuern gereihten Gemeindewähler ausmachen, oder zwar 
inö letzte D rittel fallen, aber wenigstens 5 fl. —  fünf 
Gulden —  an direkter S teuer entrichten. Diesen sind die 
Ehrenbürger oder Ehrenmitglieder und jene Gemeindemitglie
der anzureihen, welche nach der Gemeinde-Wahlordnung des 
Landes §. 1 , Punkt 2 ohne Rücksicht auf Steuerzahlung 
wahlberechtigt sind.

§. 16.
Jeder W ähler kann sein Wahlrecht nur in einem 

Wahlbezirke und in der Regel nur persönlich auSüben.
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A vendar velja doloöba §. 4. toöke 2. oböin- 
skega volilncga reaa za vojvodino Kranjsko tudi za 
volitve deäelnega zbora.

Nadalje morejo volilci velikega posestva izje- 
moma tudi po svojih pooblaBöencih voliti. A tak

{ioobla§öenec mora imeti tudi sam pravica v tem vo- 
ilnem razdelku voliti in ne sme veö kakor enega 

volilca namestovati.
Kdor ima pravico voliti za veliko posestvo, ne 

sme voliti v nolbenem volilnem okraji drugih dveh 
volilnih razdelkov, in kdor voli za mesto in trge, ki 
so omenjeni v §. 2. ne sme v nobenej kmeökej ob- 
öini voliti.

Ako je volilec za mesta in trge kmeöke oböine 
ud dveh ali veö oböin, voli samo za tisto oböino, v 
k terej navadno prebiva.

§. 32.

Volilni moLje se izbirajo na odloöeni dan in ob 
odloöenej uri in sicer za vsako posamesno oböino 
posebej pri oböinskej iupaniji, brez da bi se gledalo 
na to, koliko ätevilo volilcev je  p ris lo ; a d ria ti se 
je  pri tem dein doloöeb §§. 30., 40., 41. potem 43. 
do vstetega §. 47.

Vsak volilec ima toliko imen povedati, kolikor 
je  treba volilnih moL izbrati.

D a se volilni moLje veljavno izberö, mora od 
glasovalcev dobiti vsak nadpoloviöno veöino.

Ako se pri prvem glasovanji ne dobi nadpolo- 
viöna veöina, potem naj se dela po §§. 48., 49. in 50.

§. 37.
Kdor ima izkaznico, kakorSne se dadä volilcem 

in volilnim moäem, sme v odloöeni volitveni prostor 
stopiti, in je  poklican, da brez kakega druzega po- 
vabila pride volit ta  dan in ob tistej u r i , kakor je  
zapisano.

Ako bi pa kdo izkaznice ne imel to ravno ne 
zadrfcuje, da bi ne smel v volitveni prostor stopiti 
in bi ne smel voliti, ampak zadostuje, ako je le 
njegovo im6 v zapisniku volilcev zapisano in sc od 
volilna komisije dotiöna oseba za pravo pripozna.

Jedoch wird die Bestimmung des §. 4  lit. 1 der Ge
meindewahlordnung für das Herzogthum Krain auch für die 
Landtagswahlen aufrecht erhalten.

F ern e rs  können ausnahm sw eise W ahlberechtigte der 
Wählerklaffe des großen Grundbesitzes ih r S tim m recht durch 
einen Bevollmächtigten ausüben. Derselbe muß in dieser 
W ählcrklaffe wahlberechtiget sein, und er darf n u r einen 
W ahlberechtigten vertreten.

W er in der Wählerklasse des großen Grundbesitzes 
w ahlberechtigt ist ist, darf in keinem Wahlbezirke der beiden 
anderen W ählerklasien, und wer in einem Wahlbezirke der 
im §. 2 genannten S tä d te  und M ärkte wahlberechtiget ist, 
in  keiner Landgemeinde wählen.

I s t  ein W ahlberechtigter der W ählerklaffen der S tä d te  
und M ärkte und der Landgemeinden M itg lied  mehrerer G e
m einden, so übt er das W ahlrecht blos in der Gemeinde sei
nes ordentlichen Wohnsitzes.

§ . 32 .
D ie  W ah l der W ahlm änner hat am bestimmten W ah l

tage zur festgesetzten S tu n d e  und zw ar fü r jede O rtsgem einde 
abgesondert am S itze des G em eindeam tes, ohne Rücksicht 
auf die Z a h l der erschienenen W äh le r zu geschehen, und 
sind dabei die Bestimmungen der nachfolgenden §§. 39, 40 , 
41 dann 43 b is einschließlich 47  in analoge Anwendung zu 
bringen.

J e d e r W äh le r hat so viele N am en zu nennen , a ls  
W ahlm änner zu w ählen sind.

Z u r  Giltigkeit der W ah l der W ahlm änner, ist die ab 
solute M ehrheit der S tim m enden nothwendig.

W ird diese bei der ersten Abstimmung nicht erzielt, so 
ist nach den Bestimmungen der §§. 48 , 49 und 50  weiter 
vorzugehen.

§. 37.
D ie  den W ähle rn  und beziehungsweise W ahlm ännern  

erfolgten Legitimationskarten berechtigen zum E in tritte  in das 
bestimmte W ahllokale und haben a ls  Aufforverung zu gelten, 
sich ohne jede weitere V orladung an  dem darauf bezeichnten 
Tage und zu der festgesetzten S tu n d e  zur V ornahm e der 
W ah l einzufinden.

D e r  M an g e l der Legitimationskarte allein hindert jedoch 
weder am  E in trite  in das W ahllokale, nod an  der A u s
übung des W ahlrechtes, sobald der N am e des W ahlberech
tigten in der W ahlliste der W ähler eingetragen und die Id e n 
titä t seiner Person  von der W ahl-Kommission anerkannt ist.
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Postava,
-veljavna za vojvodino Kranj sko, a ktero se predru- 
gaöijo §§. 3., S., 7., 8. in 9. volilnega reda za defcelni 

zbor kranjski.

S privoljenjem dezelnega zbora Moje vojvodine 
Kranjske ukazujem, kakor sledi:

§§. 3., 5., 7., 8. in 9. deSelnega volilnega reda 
od 26. februarja meseca 1861. 1. stopiju iz veljave 
in ae imajo v prihodnje glasiti tako-le:

Za volitev poslancev iz mest in trgov obstoje 
naslednji volilni okraji:
a) Ljubljansko glavno mesto je samo svoj volilni 

okraj.
b ) ldrijsko mesto je  samo svoj volilni okraj.
c) Postojna, Vrhnika, Lo2, Planina, Senofceöe, Oer- 

knica so skupaj en volilni okraj.
d) Kranj, Loka, Träiö, Radolica, Kamnik, Zelezniki 

in Kropa so skupaj eu volilni okraj.
e) Novomesto, Viänjagora, [Örnomelj, Metlika, Ko- 

stanjevica, KrSko in Zufcemberk so skupaj en vo
lilni okraj.

f) Koöevie, Ribnica in SodraSica so skupaj en vo
lilni okraj.

§• 5.
Izmed sesterih v §. 3. naitetih volilnih okrajev 

imajo pod örko a  in pod örko d  omenjeni volilni 
okraji po d v a  in vsaki drugi volilni okraj le po 
e n e g a  poslanca voliti. Vsi volilci vsakega volil- 
nega okraja veljajo za en volilni razred.

§• 7.
Pri volitvali poslancev iz kmeökih oböin so na

slednji politiöni okraji.
a) Ljubljana,
b) l£amnik,
c) Kranj,
d) Radolica,
e) Postojna,
1) Logatec,

!r) Novomesto, 
i) Krsko, 
i) Litija, 
k) Koöevje,
1) Crnomelj vsaki za-se en volilni okraj.

Gesetz.
wirksam für das Herzogthum Krain, wodurch die §§. 3, 5, 
7, 8 und 9 der Landtagswahlordnung abgeändert werden.

Mit Zustimmung des Landtages Meines Herzogthums 
Krain finde ich verordnen, wie folgt:

Die §§. 3, 5, 7, 8 und 9  der Landtagswahlordnung 
vom 26. Februar 1861 haben in ihrer gegenwärtigen Fas
sung außer Wirksamkeit zu treten und künftig zu lauten:

§• 3.
Für die Wahl der Abgeordneten der Städte und 

Märkte bilden:

a) D ie Landeshauptstadt Laibach einen Wahlbezirk.
b) Die Stadt Zdria einen Wahlbezirk.
c) Adelsberg, Oberlaibach, LaaS, P lanina, SenoLeS, Z ir-  

kniz, zusammen einen Wahlbezirk.
d) Krainburg, Lack, Neumarktl, Radmannsdorf, S te in , EiS- 

nerit und Kropp, zusammen einen Wahlbezirk.
e) Rudolfswerth, Weichselburg, Tschernembl, Möttling, 

Landstraß, Gurkfeld und Seifenberg zusammen einen 
Wahlbezirk.

f) Gottschee, Reisniz und Soderschiz zusammen einen Wahl
bezirk.

§• 5 .
Von den im §. 3 angeführten sechs Wahlbezirken haben 

die unter a und d angeführten Wahlbezirke je zwei  und 
jeder der übrigen vier Wahlbezirke je e i nen Abgeordneten 
zu wählen. Alle Wahlberechtigten jedes Wahlbezirkes bilden 
einen Wahlkörper.

§• 7.
Für die Wahl der Abgeordneten der Landgemeinden 

bilden die politischen Bezirke:

a) Laibach,
b) Stein,
c) Krainburg,
d) RadmannSdors,
e) AdelSderg,
f) LoiS,

f) Rudolfswerth,
) Gurkfeld,

i) Littai,
k) Gottschee,
1) Tschernembl, jeder für sich einen Wahlbezirk.



2 5 0 Priloga 62.

§• 8.
V vsakem za volitev poslancev iz kmeökih ob- 

öin narejenem volilnem okraji se voli tarn, kjer je 
sedeä politiSke okrajne gosposke.

§. 9 .
Izmed volilnih okrajev, kl so naSteti v §. 7., 

ima vsaki pod örko a, c, e, g  in h omenjeni volilni 
okraj 'po d v a ,  a vsaki drugi izmed ostalih Best vo- 
lilnih okrajev le po e n e g a  poslanca voliti. Volilni 
moLje vseh oböin, kar jib je  v  enem volilnem okraji 
(razun tistih mest in trgov, ki imajo po §. 3. pra- 
vico, da volijo poslance) veljajo za en volilni razred.

§• 8>
Zn jedem für die W ahl der Abgeordneten der Landge

meinden gebildeten Wahlbezirke ist der Sitz des politischen 
Bezirksamtes der W ahlort.

§ . 9.
Von den im § . 7 angeführten Wahlbezirken hat jede 

der unter a , c , e , g  und h  angeführten Wahlbezirke z w e i, 
jeder der übrigen sechs Wahlbezirke je e i n e n  Abgeordneten 
zu wählen. D ie W ahlmänner aller in einem Wahlbezirke 
gelegenen Gemeinden (mit Ausnahme' der nach § . 3 zur 
W ahl von Abgeordneten berechtigten S täd te  und M ärkte) bil
den einen Wahlkörper.

Dieses Gesetz tritt erst bei den nächsten allgemeinen 
Landtagswahlen in Anwendung.
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Postava
veljavna za vojvodino Kranjsko, B ktero se predru- 
gaöita §§. 10 in 11 volilnega rcda za defcelni zbor 

kranjski.

8  privoljenjem defcelnega zbora Moje vojvodine 
K ranjske ukazujem, kakor sled i:

§§. 10. in 11. defcelnega volilnega reda od 26. 
februarja meseca 1861. 1. imata v svojej dozdanjej 
osnovi stopiti iz veljave in se v prinodnje glasiti 
tak o -le :

§. 10.
Poslance izmed volilcev velicega posestva voli 

vsak sam, kdor je  polnoleten, avstrijsk dr£avljan 
in je  posestnik veö takih zemljiSö, ki so v enej de- 
äelnej ali zemljiSkej knjiin ici kot ena celota vpisana, 
in od njih najmanj po s to  g o l d i n a r j e v  cesar- 
skega pravega davke (razun vojne priklade) na leto 
plaöuje.

§• 11.
Izmed veö posestnikov, ki imajo vkup eno tako 

zemljiSöe, ki da je pravico do volitve, sme voliti 
samo tisti izmed njih, kterega za to pooblastti.

Lastnina dveh v zemljiSkej knjigi sklenjenih 
posestev, od kterih se mora vsega skupaj najmanj 
po s to  g o l d i n a r j e v  cesarskega pravega davka 
(razun vojne priklade) na leto plaöevati, daje tudi 
pravico do volitve.

T a postava zadobi Se le s prihodnjimi obönimi 
volitvami za deLelni zbor svojo veljavo.

G e s e t z

wirksam für das Herzogthum Krain, wodurch die §§. 10 und 
11 der Landtagswahlordnung abgeändert werden.

M it Zustimmung des Landtages M eines Herzogthums 
Krain finde Ich  anzuordnen, wie folgt:

Die §§. 10 und 11 der Landtagswahlordnung vom 26. 
Februar 1861 haben in ihrer gegenwärtigen Faffung außer 
Wirksamkeit zu treten, und künftig zu lauten:

§. 10.
Die Abgeordneten der Wählerklafse des großen G rund

besitzes sind durch direkte W ahl der großjährigen, dem öster
reichischen Staatsverbande angehvrigen Besitzer jener Grund- 
komplexe, die zu einem landschaftlichen oder grundbüchlichen 
Ganzen vereint sind, und deren Jahresschuldigkeit an landeS- 
fürstlichen Nealsteueru (mit Ausschluß des KriegszuschlageS) 
wenigstens Einhundert Gulden beträgt, zu wählen.

8- H .
Unter mehreren Mitbesitzern eines zur W ahl berechtigen

den Grundbesitzes kann nur derjenige auS ihnen wählen, 
welchen sie hiezu ermächtigen.

D er Besitz zweier bücherlich geschloffener Grundbesitze, 
deren Iahresschuldigkeit an l. f. Realsteuern (mit Ausnahme 
des KriegSzuschlageF) zusammengenonimen wenigstens Einhun
dert Gulden beträgt, berechtiget ebenfalls zur W ahl.

Dieses Gesetz tritt erst bei den nächsten allgemeinen 
Landtagswahlen in Anwendung.
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Poroöilo
o vladni predlogi, ktera se glasi: „Gesetz, wirksam für das Hcrzogthum 
Krain, wodurch in Gemäßheit des Gesetzes vom 6. M ärz 1869 R , G .
B .  N r. 18 die Organe bestimmt werden, welche zur Entscheidung 
berufen sind, ob durch einen Grundtausch eine bessere Bewirthschaftung

bewirkt wird".

Slavni dezelni zbor!
Postava, dana 6. marca 1869, dovoljuje, da se smejo zemljiSöa razkosovati in kaäe po t, po 

kteri se to more zgoditi. Za naSo kranjsko dezelo ta reö ni nova, ker je  pri nas razkosovanje zemljiSö 
Le od leta 1816 dovoljeno.

Poprej omenjcna postava pa v §. 9 tudi ukazuje, da tabuliranci men je van ja z zemljiSöi ne 
more jo overati, ako ima zemljiSno menjevanje ta  nasledek, da se po njem posestva bolje z o k r o L i  j o ,  
ali pa g o s p o d a r s t v o  z n j i m i  z b o l j S a .  V obeh primerljejih pa se vender ne sme Laliti §. 1374 
obönih drLavljanskih pravic.

K ader kdo v smislu §. 9 razkosovavne postave pri gosposki razsodbe prosi, ali je  re s , da se 
po zemljiSni menjavi njegovo posestvo z o k r o ä i ,  mora to v svoji proSnji ali po mapi ali po u r a d n e m  
s p r i ö a l u  s t a r a g i n s t v a  t i s t e  o b ö i n e  dokazati, v kteri so menjana zemljiSöa, ali pa se na kaki 
drugi verjetni naöin.

Kdo pa bo razsojeval, da je  bilo po zemljisni menjavi gospodarstvo z zemljiSöi zboljSano, 
nasvetujena öelutega poroöila imcnovana vladna predloga. Ona izroöuje to opravilo o k r a j n i  p o l i t i S k i  
g o s p o s k i .

Gospodarski odsek je  previdel, da bi bilo silno zelö Leleti, da bi se na Kranjskem  tako moöno 
razdrobljena zemljiSöa, kolikor bi bilo mogoöe, po kupöiji ali menjavi zopet zdruzila ter se tako gospo
darstvo z zemljiSöi zboljSalo.

K er so pa na Kranjskem  zemljiSöa dostikrat jako  m ajhna, je mislil gospodarski odsek, da je  
treba posebno na to gledati, da bojo stroSki pri menjevanji zemljiSö, kolikor je  mogoöe, majhni. Zato 
pa  se mu je  zdelo, da bi stroSki previsoko narastli, ako bi politiSka okrajna gosposka po smislu §. 3 
priöujoöega vladnega postavnega naörta sama z zvedenci vred na mesto menjanih zemljiSö na ogled hodila. 
Z araa tega je  soglasno sklenil slavnemu zboru nasvetovati, da naj se "§. 3 vladnega naörta nekoliko 
spremeni ter se tako-le g la s i: Die politische Behörde hat die Umstände und Thatsachen, worauf es in der Beurtheilung 
und Entscheidung ankommt, von Amtswegen zu prüfen und, wenn zur Klarstellung der Sache Erhebungen und ein Befund 
von Wirthschaftsverständigen no t hwendi g  s i nd,  dieselben unter Zuziehung der Partheien durch den Vor s t and der  
be t r e f f enden  Ge me i n d e  zu ver anl as sen.

Iz te premembe se v idi, da je  tudi gospodarski odsek te misli, da naj politiska okrajna go
sposka razsojuje, ali je  bilo gospodarstvo po menjavi zemljiSö zboljSano ali pa ne. Le ta k ra t, kedar bi 
okrajna politiska gosposka tega brez ogleda in zvedencov ne mogla razsoditi, naj se obrne do dotiönega 
oböinskega staraSinstva, ktero potem pozvö in presodi ali je  po menjavi zemljiSö gospodarstvo bilo res 
kaj zboljSano ali pa ne.

Gospodarski odsek je mislil, da se sme ta razsodba oböinskemu stareSinstvu tolikanj bolj brez 
skrbi izroöiti, leer je  znano, da so na Kranjskem  oböinska stareSinstva sploh v gospodarskih reöeh dobro 
zvedena in prem edena, in pa tudi zato , ker je  Le veckrat omenjena drzavna postava od 6. marca 1869 
v §. 10 dokaz, da so bila po menjavi zemljiSö posestva arondirana tudi oböinskemu stareSinstvu izroöila.

Gospodarski odsek tedaj soglasno nasvetuje:
Slavni deäelni zbor naj priloLeni (postavni naört) odobri.

Dr. Lovro T o m a n ,
prvom estn ik .

Lovro P in ta r ,
porocevalec .
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G  L 8 t  ,
wirksam für das Herzogthum Krain, wodurch in Gemäßheit des Gesetzes vom 6. Februar 1869, R . G . B . N r. 18 die 
O rgane bestimmt werden, welche zur Entscheidung berufen sind, ob durch einen Grundtausch eine bessere Bewirthschastung

bewirkt werde.

M it Zustimmung deS Landtages M eines Herzogthumes Krain finde ich zu verordnen, wie folgt:

§ . 1.
Wenn im S inne des § . 9 deS Gesetzes vom 6. Februar 1869, R . G . B . N r. 18 behauptet wird, daß der 

Tausch von Grundstücken, welche der landwirtschaftlichen Kultur gewidmet sind, geeignet ist, eine bessere Bewirthschastung 
der Besitzthümer der Tauschenden zu bewirken, so ist die politische Bezirksbehörde (in Gemeinden mit einem eigenem S t a 
tute die Communalbehörde), in deren Bezirke das wirthschastlich zu verbessernde Besitzthum liegt, zur Beurtheilung und 
Entscheidung berufen, ob der Grundtausch geeignet ist, eine bessere Bewirthschastung zu bewirken, (§. 10 zweites Alinea deS 
obigen Reichsgesetzes.)

Liegen die Bestandtheile des BesitzthnmeS in mehr als einem politischen Bezirke, so ist diejenige politische 
Behörde zuständig, in deren Bezirke der WirthschastShof und in Ermanglung eines solchen der Hauptbestandtheil deS Besitz- 
lhumeö sich befindet.

§. 2.
Die Entscheidung nach §. 1 kann von jeder der das Tauschgeschäft schließenden Parteien verlangt werden.
Die P arte i hat in dem Gesuche den Gegenstand des beabsichtigten Tauschgeschäftes genau zu bezeichnen und 

diejenigen Behelfe anzuführen, oder beizubringen, durch welche die Verbesserung der Bewirthschastung dargethan werden soll.
Wenn mit Rücksicht auf die Lage der an dem Tausche betheiligten Besitzungen zwei oder mehrere politische 

Behörden kompetent sind, so kann daS Gesuch entweder abgesondert bei jeden oder nach W ahl der P artei nur bei einer 
derselben eingebracht werden.

I n  dem letzteren Falle hat die Behörde, bei welcher das Gesuch angebracht wurde, nach gefällter Entscheidung 
den VerhandlungSakt an die andere kompetente Behörde zur Amtshandlung zu leiten.

§• 3.
Die politische Behörde hat die Umstände und Thatsachen, worauf eö in der Beurtheilung und Entscheidung 

ankommt, von Amtswegen zu prüfen und, w e n n  zur Klarstellung der Sache Erhebungen und ein Befund von W irth . 
schaftsverständigen n o t h w e n d i g  s i n d ,  dieselben unter Zuziehung der Parteien durch  d e n  V o r s t a n d  d e r  b e t r e f 
f e n d e n  G e m e i n d e  zu veranlassen.

8- 4.
Gegen die Entscheidung der Bezirksbehörde kann nur von den Parteien, welche den Tausch vornehmen wollen, 

die Berufung an die Statthalterei (Landesregierung) innerhalb 14 Tagen ergriffen werden, und letztere hat hierüber ein« 
verständlich mit dem LandeSansschuffe zu entscheiden.

Kann ein Einverständniß zwischen der S tatthalterei (Landesregierung) und dem Landesausschusfe nicht erzielt 
werden, so ist die Berufung abweislich zu erledigen.

§. 5.
H at im Falle des vorigen ParagrafeS der Landesausschuß für die Anerkennung der WirthfchaftSverbefferung 

sich ausgesprochen, so ist dieser Umstand in den Entscheidungsgründen der abweiSlichen Erledigung ersichtlich zu machen nnd 
nur in diesem Falle kann gegen die Entscheidung zweiter Instanz die Berufung an das Ackerbauministerium innerhalb vier 
Wochen ergriffen werden.

§. 6-
M it dem Vollzüge dieses Gesetzes sind die Minister des Inn ern  und des Ackerbaues beauftragt.
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Bericht des SdjuMusfdjuflcs
über die

KegieruirgsvorlÄge des Gesetzes bctrcffcnb die Schulanksichl.

Hoher Landtag!

I n  der voreinjährigen Landtagssefsion hat der hohe Landtag bereits ein Gesetz, betreffend die Schulaufsicht 
als Regierungsvorlage, berathen, und mit Abänderung mehrerer Bestimmungen der letzteren der Allerhöchsten Genehmigung 
unterbreitet. D as  von dem hohen Landtage beschlossene Schnlaussichtsgesetz hat jedoch zu Folge Mittheilung der hohen 
Landesregierung die Allerhöchste Sanktion nicht erlangt, und die hohe Regierung hat in Folge dessen in der 1. Sitzung 
der laufenden Landtagssefsion ein die Schulaufsicht betreffendes Gesetz neuerlich in Vorlage gebracht, welches Gesetz der 
hohe Landtag dem Schulausschusse zur Berichterstattung zuwies.

Obschon die hohe Regierung in der neuerlichen Gesetzesvorlage den voreinjährigen Beschlüssen deS hohen 
Landtages betreff des Schulaussichtsgesetzes in einigen Beziehungen Rechnung getragen hat, so fand dieses doch nicht S ta t t  
in jenen Bestimmungen des Gesetzes, bei welchen sich wesentliche und prinzipielle Abweichungen der Anschauungen des 
Landtages von jenen der hohen Regierung ergeben haben, und rücksichtlich welcher Bestimmungen die diesjährige Regie
rungsvorlage mit der voreinjährigen gleichlautend ist. Diese Gesetzesbestimmungen sind vornehmlich in den §§. 3 und 4 , 
19 , 22 , 34  und 35 der Regierungsvorlage enthalten, und normiren die Zusammensetzung und die Ernennung des O rtS -, 
Bezirks- und Landesschnlrathes.

Rücksichtlich des O r t S s c h n l r a t h e s  bestimmt für denselben der Regierungs-Gesetzentwurf als Vertreter der 
Kirche die Seelsorger der der Schule zugewiesenen Jugend (§. 3 A lin . l ) ,  und als Vertreter der Schule deren Leiter» 
d. i. den Lehrer (§. 4 . A lin . 1 ) ,  während der H. Landtag in der letzten Session als Vertreter der Kirche die s e lb s t 
s t ä n d i g e n  Seelsorger, und als Vertreter der Schule den Lehrer und den K a t e c h e t e n  für den Ortsfchulrath bestimmt hatte.

Rücksichtlich des B e z i r k s f c h u l r a t h e S  stellt die Regierungsvorlage fest, daß den Vo r s i t z  in demselben 
der Vorsteher der politischen Behörde zu führen habe (§. 19 a ) ,  das; im Bezirksschulräte je e in  Geistlicher jener G lau- 
bensgenofsenfchaft, deren Seelenzahl im Bezirke mehr als 2000  beträgt, S itz und Stim m e habe (§ . 19 b ), daß von den 
zwei Fachmännern im Lehramte der eine von der Lehrerversammlung des Bezirkes gewählt w erde, der andere aber der 
Direktor einer allfälligen höheren Schule des Bezirkes zu sein habe (§. 19 c ) ,  und daß der Stellvertreter des Vor» 
sitzenden v o n  d i e s e m  gewählt werde (§. 19 A lin . 6 ) ,  —  während das von dem H. Landtage beschlossene Gesetz fest
setzte, daß sowohl der Vorsitzende als auch dessen Stellvertreter vom Bezirksschulrathe aus seiner M itte gewählt werde, 
daß im Bezirksschulrathe z w e i  Geistliche S itz und Stim m e haben sollen, und daß b e i d e  Fachmänner im Lehramte von 
der Lehrerversammlung des Bezirkes zu wählen seien.

Rücksichtlich des Bezirksschulrathes vindizirt die Regierungsvorlage dem Landeschef das Recht der B e s t ä t i 
g u n g  aller für dieselben stattsindenden Ernennungen und Wahlen (§ . 2 2 ) ,  während der H. Landtag in seinem Gesetzent
würfe bestimmte, daß alle diese Ernennungen und Wahlen dem Landeschef bloß anzuzeigen seien.

Rücksichtlich des L a n d e s s c h u l r a t h e s  endlich bestimmt die Regierungsvorlage, daß in den Landesschulrath 
a l l e  LandeSschulinspektoren, deren es für Ärain derzeit drei gibt, mit Stimmrecht einzutreten haben (§ . 34. 4 ) ,  und daß 
der M inister für Kultus und Unterricht sich bezüglich der in den Landesschulrath einzutretenden zwei katholischen Geistlichen 
mit dem Laibacher fürstbischöflichen O rdinariate ins Einvernehmen zu setzen habe (§. 35 A lin . 1), während in dem vor
einjährigen Gesetze des H. Landtages nur e i n e m  Landesfchul-Inspektor Sitz und Stim m e im Landesschnlrathe eingeräumt
und bestimmt wurde, daß bezüglich der zwei katholischen Geistlichen im Landesschulrath- dem fürstbischöflichen Eonsistorinm, 
und bezüglich der zwei M itglieder des Lehrstandes dem LandeS-ÄuSschusie ein Präsentationsrecht zustehen solle.

D er große Einfluß, welchen die neuen Schulgesetze, zu denen das Schulaufsichtsgesetz die wesentliche G rund
lage bildet, sowohl auf die religiös-sittliche und geistige Entwickelung des Volkes, als auch auf dessen materielle W ohlfahrt 
nehmen werden, hat den Schul-AuSschuß bestimmt, dem H. Landtage ein theilweises Abgehen von den voreinjährigen B e
schlüssen zu beantragen, hauptsächlich geleitet von dem Wunsche und Bestreben, es zu ermöglichen, daß bas so wichtige
Gesetz über die Schulaufsicht ehestens in Wirksamkeit trete.

D er SchulauSfchuß hat daher in folgenden wesentlichen Punkten die Bestimmungen der Regierungsvorlage an* 
zunehmen für ersprießlich befunden, und zwar

daß im OrtSfchulrathe als Vertreter der Schule nur deren Leiter feie (§. 4  A lin . 1 ) ,
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daß im Bezirksschulrathe der Vorsteher der politischen Behörde den Vorsitz führe (§ . 19 — a ) ,  und in dem
selben nur je e in  Geistlicher jener Glaubensgenossenschaft, deren Seelenzahl im Bezirke mehr als 2000  beträgt, S itz und
Stim m e habe (§. 19 —  b ) ,  und

daß in den Landeöschulrath sämmtliche Landesschul-Inspektoren eintreten (§. 34  — 4 ).
Hingegen erachtet es der Schulausschuß für unerläßlich, daß an denjenigen Bestimmungen des von dem hohen 

Landtage in der letzten Session beschlossenen Gesetzes, welche den überwiegenden Einfluß der Gemeinde, deS Bezirkes und 
des Landes auf die Schule wahren, festgehalten werde, weil diese es sind, welche das höchste Intereste an dem Gedeihen 
der Schulen haben, und weil sie auch die Lasten derselben tragen werden. Diesemnach wird, abweichend von der R egie
rungsvorlage, in dem vom Schulausschuste berathenen Gesetzentwürfe bestimmt:

daß in den Bezirksschulrat^ b e i d e  Fachmänner im Lehramte von der Lehrerversammlunz des Bezirke« 
(§ . 19 —  2 ) ,  und daß in demselben der Stellvertreter deS Vorsitzenden vom Bezirksschulrathe aus dessen M itte (§ . 19
(Schlußsatz) gewählt werden,

daß die im Bezirksschulrathe vorzunehmenden Ernennungen und Wahlen dem Landeschef bloß anzuzeigen
seien (§. 2 2 ) ,

daß dem M inister für Kultus und Unterricht für den Landeöschulrath die 2 katholischen Geistlichen von dem 
Laibacher fürstbischöflichen O rdinariate und die 2 Mitglieder des LehrstandeS von dem LandeSausschuste in Vorschlag ge
bracht werden (§. 35 A lin . 1 ) , und daß im Landesschulrathe nur je e in  Landesschul-Jnspektor eine e n t s c h e i d e n d e  
Stim m e habe (§ . 38 A lin . 2).

D er SchulauSschuß glaubt die Erwartung aussprechen zu dürfen, daß die hohe Regierung den eben erwähnten 
Abweichungen des vom Schulausschuste eingerathenen Gesetzes von der Regierungsvorlage beistimmen und der Allerhöchsten 
Sanktion unterbreiten werde, indem jede prinzipielle Abweichung fallen gelassen wurde, durch die beschlossenen Abänderungen 
das dem S taa te  gesetzlich zustehende Oberaufstchtsrecht über die Schulen keineswegs beirrt und beeinträchtiget w ird , und 
indem die gleichen oder mindestens ganz ähnlichen Bestimmungen auch in den Schulaufsichtsgesetzen anderer Kronländer, 
welchen die Allerhöchste Sanktion bereits zu Theil wurde, enthalten sind.

D er SchulauSschuß legt demnach in •/. den neuen Entwurf des ihm zur Berathung überwiesenen Gesetzes dem
H. Landtage mit dem Antrage vor:

D er hohe Landtag wolle das Gesetz, betreffend die Schulaufsicht, in der vom Schulausschuste vereinbarten 
Fassung beschließen.

L a i b a c h  am 2. Oktober 1869.

Dr. E. H. C o s ta ,
Obmann.

M. L ip o id ,
Berichterstatter.
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Gesetz,
wirksam für daS Herzogthum Krain, betreffend die Schulaufsicht.

M it Zustimmung de- Landtages M eines HerzogthumeS Krain finde ich anzuordnen, wie folgt:

1. Der Ortsschulrath.

§. i.
D ie aus S ta a ts - , Landes- oder Gemeindemitteln ganz oder theilweife erhaltenen Volksschulen stehen unter der 

Aufsicht des Ortsfchulrathes.

§. 2.

D er OrtSfchulrath besteht aus Vertretern der Kirche, Schule und Gemeinde. Nebst diesen ist auch der Schul« 
Patron berechtigt, als M itglied in den OrtSfchulrath einzutreten und an den Verhandlungen derselben persönlich oder durch 
einen S tellvertreter mit Stimmrecht theilzunehmen.

§ . 3,
D ie Vertreter der Kirche im Ortsschulrathe sind die selbstständigen Seelsorger der der Schule zugewiesenen

Jugend.
W o sich zwei oder mehrere selbstständige Seelsorger desselben Glaubensbekenntnisses befinden, bezeichnet die 

kirchliche Oberbehörde denjenigen, welcher als M itglied in den OrtSfchulrath einzutreten hat.

§• 4.
D er Vertreter der Schule im Ortsfchulrathe ist deren Leiter (der Lehrer und wenn an derselben Schule mehrere 

Lehrer angestellt sind, der Direktor oder erste Lehrer.)
Unterstehen dem Ortsschulrathe mehrere Schulen, so tritt der Leiter der unter diesen Schulen im R ang am 

höchsten stehenden, bei gleichem R ang der Schulen der dienstälteste Leiter dieser Schulen in den OrtSfchulrath. Doch 
nehmen auch die Leiter der anderen Schulen an den ihre eigene Anstalt treffenden Verhandlungen des Ortsfchulrathes mit 
beratheuder Stim m e Theil.

§ . 5.
D ie Vertreter der Gemeinde im Ortsschulrathe werden von der Gemeindevertretung, oder, wenn derselben

Schule mehrere OrtSgemeinden oder Untergemeinden derselben angehören, von einer Versammlung der betheiligten Gemeinde» 
rücksichtlich Untergemeinde-Vertretungen (§ . 13, Gemeindegesetz) gewählt. D ie Zahl dieser Vertreter beträgt mindestens
zwei, höchstens fünf, und wird vom Bezirksfchulrathe bestimmt.

D ie W ahl erfolgt durch absolute Stimmenmehrheit und gilt für die D auer von sechs Jah ren . Doch tritt nach
drei Jah ren  die Hälfte und bei ungerader Z ahl die größere Z ahl der M itglieder aus.

D ie Wiederwahl ist zulässig.
Außerdem wählt die Gemeindevertretung zwei Ersatzmänner.

§. 6.
W ählbar sind alle jene, welche fähig sind, in die Gemeindevertretung einer dem Ortsschulrathe zugewiesenen

Gemeinde gewählt zu werden. D er Verlust dieser Wählbarkeit hat das Ausscheiden aus dem Ortsschulrath zur Folge.
D ie W ahl in den Ortsschulrath kann nur derjenige ablehnen, welcher berechtiget wäre, die W ahl in die Ge

meindevertretung abzulehnen, oder welcher die letzten sechs Jah re  hindurch M itglied des Ortsfchulrathes war. D ie unge
rechtfertigte Verweigerung des E intrittes wird vom Bezirksfchulrathe mit einer Geldbuße von 5 — 100 fl. bestraft.

D ie Geldbuße ist für Zwecke der Schule zu verwenden.
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§• 7.

O rte, an welchen mehrere Schulen bestehen, können von der Gemeindevertretung mit Genehmigung des Be- 
zirköschulratheS in mehrere Schulkreise getheilt werden. I n  diesem Falle wird für jeden dieser Schulkreise ein besonderer 
OrtSschulralh mit Beachtung der vorstehenden Bestimmungen gebildet.

§. 8.
Dem Ortsschulrathe kommt es zu, für die Befolgung der Schulgesetze, so wie der Anordnungen der höheren 

Schulbehörden und die denselben entsprechende zweckmäßige Einrichtung de« Schulwesens im O rte  zu sorgen.
Insbesondere hat derselbe:
1) dafür zu sorgen, daß die Lehrer ihre Gehaltsbezüge in der gehörigen W eise, zu rechter Zeit und unge

schmälert erhalten,
2) den etwa vorhandenen Lokalschnlfond so wie das Schul-StistungSvermögen, soweit darüber nicht andere 

Bestimmungen stiftungsgemäß getroffen sind, zu verwalten)
3) das Schulgebäude, die Schulgründe und das Schulgeräthe zu beaufsichtigen und das erforderliche In v en ta r

zu führen;
4) über die Befreiung von der Schulgeldzahlung zu entscheiden;
5) die Schulbücher und andere Unterstützungsmittel für arme Schulkinder zu besorgen, für die Anschaffung und

Instandhaltung der Schulgeräthe, die nöthigen Lehrmittel und sonstigen Unterrichtserfordernisse Sorge zu tragen;
6) die jährlichen Voranschläge für die Dotation«- und sonstigen Schulerforderniffe, soweit hiesür nicht besondere

O rgane bestellt sind, zu verfassen, dieselben an die Gemeindevertretung zu leiten und über die empfangenen Gelder Rech-
nung zu legen;

7) die der Schule gehörigen Werthpapiere, Urkunden, Fassionen u. s. w. aufzubewahren;
8) die jährliche Schulbefchreibung zu verfasien, den Schulbesuch thuulichst zu befördern und die S trafanträge

flegen die Vernachlässigung desselben an den Bezirksschulrath zu stellen;
9) die Unterrichtszeit mit Beachtung der vorgeschriebenen Stundenzahl zu bestimmen;
10) die Ertheilung des vorgeschriebenen Unterrichtes zu überwachen;
11) den Lebenswandel des Lehrpersonals, die Disziplin in den Schulen, so wie das Betragen der Schuljugend

außerhalb der Schule zu beaufsichtigen;
12) den Lehrern hinsichtlich ihrer Amtsführung die thunlichste Unterstützung angedeihen zu lassen;
13) Streitigkeiten der Lehrer unter sich und mit der Gemeinde oder mit einzelnen Gemeindegliedern (so weit 

sie aus den Schulverhältniffen erwachsen) nach Thunlichkeit auszngleichen;
14) Auskünfte und Gutachten an die Gemeindevertretung und die Vorgesetzten Behörden zu erstatten, an welche

der Ortsschulrath auch Anträge zu stellen jederzeit berechtigt ist.

§. 9.
Von der Wirksamkeit des Ortsschnlrathes sind die mit Lehrerbildungsanstalten in Verbindung stehenden Uebungs- 

schulen ausgenommen; nur wo sie ganz oder theilweise auch aus Gemeindemitteln erhalten werden, kommt in Bezug auf
sie dem Ortsschulrathe die im §. 8 unter 1— 7 bezeichnete Wirksamkeit zu.

§. io.

Die M itglieder des OrtsschulratheS, dessen Konstituirung sowohl der Gemeindevertretung als dem Bezirks- 
schulrathe anzuzeigen ist, wählen aus ihrer M itte mit absoluter Stimmenmehrheit einen Vorsitzenden und dessen S tellver
treter auf die D auer von drei Jah ren .

I s t  sowohl der Vorsitzende als auch dessen Stellvertreter verhindert, so führt der älteste unter den M itgliedern 
des Ortsschulrathes den Vorsitz.

§• H .
D er Ortsschulrath versammelt sich wenigstens einmal im M onate zu einer ordentlichen Sitzung. D er Vorsitzende 

kann aber jederzeit, und er muß, wenn zwei M itglieder es verlangen, eine außerordentliche Versammlung einberufen.

§• 12.
Z ur Beschlußfähigkeit des OrlSschulrathcS wird die Anwesenheit wenigstens dreier Mitglieder erfordert. D ie 

Beschlüsse werden durch absolute Stimmenmehrheit gefaßt.
Bei Stimmengleichheit entscheidet der Besitzende, welcher auch berechtigt ist, die Ausführung von Beschlüssen, 

welche nach seiner Ansicht dem Gesetze zuwiderlaufen, oder das Interesse der Schule gefährden, einzustellen und den Gegen
stand an den Bezirksschulrath zur Entscheidung zu leiten.
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Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen des Ortsschulrathes gehen an den Bezirksschulrath. Dieselben 
sind bei dem Ortsschnlrathe einzubringen und haben aufschiebende W irkung, sofern dies binnen 14 Tagen nach Eröffnung 
der angefochtenen Entscheidung geschieht.

§ . 13.
Kein Mitglied des Ortsschnlrathes darf an der Berathung und Abstimmung von Angelegenheiten theilnehmen, 

welche seine persönlichen Interessen betreffen.

§• 14.
I n  Angelegenheiten, die so dringlich sind, daß weder die nächste ordentliche Sitzung abgewartet, noch eine außer

ordentliche einberufeu werden kann, darf der Vorsitzende selbständig Verfügungen treffen, er muß jedoch ohne Verzug und 
spätestens in der nächsten Sitzung die Genehmigung des Ortsschulrathes einholen.

§. 15.
Z u r Beaufsichtigung des didaktisch-pädagogischen Zustandes der Schule wird ein fachkundiges M itglied des 

Ortsschulrathes vom Bezirksschulrathe als Ortsschuliuspektor bestellt.
D e r Ortsschuliuspektor hat sich mit dem Leiter der Schule in stetem Einvernehmen zu erhalten.
T ritt hiebei eine Meinungsverschiedenheit hervor, so ist jeder Theil berechtigt, die Entscheidung des Bezirks» 

schulrathes einzuholen.
An jenen Schulen, wo sich mehrere Lehrer befinden, ist der Ortsfchnlinfpektor den Lehrerkonserenzen beizu

wohnen berechtiget.
D ie Schulen zu besuchen, um von den Zuständen derselben Kenntniß zu nehmen, sind auch die übrigen M it

glieder des Ortsschulrathes berechtigt. D ie Besugniß, etwa uothwendige Anordnungen zu treffen, steht jedoch nicht einem 
einzelnen Mitgliede, sondern bloß der gesammten Körperschaft zu.

§ . 16.

D ie Mitglieder des Ortsschulrathes haben auf ein Entgelt für die Besorgung der Geschäfte keinen Anspruch. 
F ü r die damit verbundenen baaren Auslagen wird ihnen der Ersatz aus Gemeindemitteln geleistet.

II. Der SeMksschulrath.

§ . 17.
D ie nächst höhere Aufsicht über die Volksschulen wird von dem Bezirksschulrathe geführt.

§ . 18.

D ie Schulbezirke fallen dem Umfange nach mit den politischen Bezirken zusammen.
S tä d te , welche ein eigenes Gemeindestatut haben, bilden je einen besonderen Schulbezirk.

§ . 19.
D er Bezirksschulrath besteht in der Regel:
a )  aus dem Vorsteher der politischen Bezirksbehörde als Vorsitzenden;
b ) aus je einem Geistlichen jener Glaubensgenossenschaften, deren Seelenzahl im Bezirke mehr als 2000  beträgt. 

D ie Ernennung kommt der Diözefanbehörde, beziehungsweise dem Seniorate z u ;
c) aus 2 Fachmännern im Sehramte, welche von der Lehrerversammlung des Bezirkes gewählt werden;
ä) aus zwei, und wo mehrere Bezirksvertretungen sind , ans je einem von jeder Bezirksvertretung und in E r . 

mangelung einer solchen aus zwei vom Landesausschusse gewählten Mitgliedern. W ählbar sind alle jene, welche fähig sind, 
in die Gemeindevertretung einer im Schulbezirke befindlichen Gemeinde gewählt zu werden. D er Verlust dieser Wählbarkeit 
hat das Ausscheiden aus dem Bezirksschulrath zur Folge.

D er Stellvertreter des Vorsitzenden wird vom Bezirksschulrath aus seiner M itte mit absoluter Stimmenmehr
heit gewählt.

§. 20.

3 n  S tä d ten , welche ein eigenes Gemeindestatnt haban, treten bei der Zusammensetzung des BezirksschulratheS 
folgende Abweichungen von den im §. 19 ertheilten Vorschriften ein:
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a) Vorsitzender ist der Bürgermeister; der Stellvertreter des Vorsitzenden wird vom Bezirksschulrathe aus 
seiner eigenen M itte durch Stimmenmehrheit gew ählt;

b )  jede Glaubensgenossenschast, deren Seelenzahl mehr als 500  beträgt, ist im Bezirksschulrathe durch einen 
Geistlichen zn vertreten;

c) die Bestimmung des §. 19 lit. d findet hier keine Anwendung, dagegen wählt die Gemeindevertretung aus 
ihrer M itte oder ans den ändern zur Gemeindevertretung wählbaren zwei Mitglieder des Bezirksschulrathes. D er Verlust 
der Wählbarkeit zur Gemeindevertretung zieht den A ustritt aus dem Bezirksschulrathe nach sich.

§. 21.

Z ur Wahrnehmung der religiösen Interessen jener Beznksbewohner, deren Glaubensbekenntnisse keines der 
M itglieder des Bezirksschulrathes angehört, wählt der letztere je einen Beirath dieses Bekenntnisses.

§. 22.
Alle nach den §§. 19— 21 stattfindenden Ernennungen und W ahlen gelten auf sechs Jah re  und sind dem 

Landeschef anzuzeigen.

§. 23.
Dem Bezirksschulrats» kommt in Bezug auf alle öffentlichen Volksschulen und die in dieses Gebiet gehörigen 

Privatanstalten und Spezialschulen, dann über die Kinderbewahranstalten des Bezirkes jener Wirkungskreis zn, welcher 
nach den früheren Vorschriften den politischen Bezirksbehörden und den Schuldistriktsaufsehern zustand.

Insbesondere kommt demselben zu:
1) die Vertretung der Interessen des Schulbezirkes nach außen, die genaue Evidenzhaltung des S tandes des 

Schulwesens im Bezirke, die S orge für die gesetzliche Ordnung im Schulwesen und die möglichste Verbesserung desselben 
überhaupt und in jeder Schule insbesondere;

2) die S orge für die Verlautbarung der in Volksschulangelegenheiten erlassenen Gesetze und Anordnungen der 
hohem Schulbehörden, sowie für den Vollzug derselben;

3) die Leitung der Verhandlungen über die Regulirung und Erweiterung der bestehenden, so wie über die
Errichtung neuer Schulen; die Entscheidung in erster Instanz über Aus- und Einschulungen, die Oberaufsicht über die
Schulbauten, insofern sie nicht aus Landesmitteln bestritten werden und über die Anschaffung der Erfordernisse für die
Lokalitäten der Volksschulen, die Richtigstellung und Bestätigung der Schulfassionen;

4 ) die Ausübung des Tutelrechtes des S taa tes  über die Lokalschulfonde und Schulstiftungen, insoferne dazu 
nicht besondere O rgane bestimmt sind oder diese Wirksamkeit einer höheren Behörde Vorbehalten ist;

5) der Schutz der Schulen und der Lehrer in allen ökonomischen und polizeilichen Beziehungen, die Entschei
dung in erster Instanz über die Beschwerden in Angelegenheiten der Gehalte (D otationen), der Versorgungsgebühren, in
soferne diese Versorgungsgebühren nicht aus S ta a ts -  oder Landesmitteln zu leisten sind, und der Lehrmittel;

6) die Anwendung der Zwangsmittel in den gesetzlich bestimmten F ä llen ;
I)  die provisorische Besetzung der an den Schulen erledigten Dienststellen und die Mitwirkung bei der defini

tiven Besetzung derselben, beziehungsweise bei der Vorrückung der Lehrer in höhere Gehalte;
8) die Untersuchung der Disziplinarfehler des Lehrpersonals und anderer Gebrechen der Schulen und die E nt

scheidung darüber in erster Instanz, oder nach Erforderniß die Antragstellung an den Landesschulrath;
9) die Beförderung der Fortbildung des Lehrpersonals, Veranstaltung der Bezirks-Lehrerkonferenzen, und Auf

sicht über die Schul- und Lehrerbibliotheken;
10) die Ausstellung der VerwendungSzeugnifse an Lehrpersonen;
I I )  die Anordnungen zur Konstituirung der Ortsschulräthe und die Förderung und Ueberwachung der Wirk

samkeit derselben (§§. 5, 6, 7, 12, 1 5 ) ;
12) die Veranlassung außerordentlicher Inspektion der Schulen;
13) die nach Anhörung des Ortsschulrathes vorzunehmende Festsetzung des den Ortsverhältnisien angemessenen 

Zeitpunktes für die gesetzlichen Ferien bei den Volksschulen;
14) die Erstattung von Auskünften, Gutachten, Anträgen und periodischen Schulberichten an die höhern 

Schulbehörden.

§. 24.
D er Bezirksschulrath versammelt sich wenigstens einmal im M onate zur ordentlichen Berathung. D er V or

sitzende kann nach Bedarf und muß auf Antrag zweier Mitglieder außerordentliche Versammlungen einberufen.
Alle Angelegenheiten rücksichtlich deren eine Entscheidung zu treffen, ein Gutachten oder ein Antrag zu erstatten 

ist, werden kollegialisch behandelt.

§ . 25.
Z u r Beschlußfähigkeit wird die Anwesenheit der M ehrzahl der Mitglieder erfordert.
D ie Beschlüsse werden durch absolute Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet der V or

sitzende, welcher auch berechtigt ist, die Ausführung von Beschlüssen, die nach seiner Ansicht dem Gesetze zuwiderlaufen,



einstellen, und darüber die Entscheidung des Landesschulrathes einznholen. An der Berathung und Abstimmung über An
gelegenheiten, welche das persönliche Interesse eines M itgliedes betreffen, hat dasselbe nicht theilzunehmen.

Beschwerden gegen Entscheidungen des Bezirksschulrathes gehen an den Laudesschulrath. Dieselben sind bei dem 
Bezirksschnlrath einzubringen und haben aufschiebeude Wirkung, sofern dies binnen 14 Tagen nach Eröffnung der angefoch
tenen Entscheidung geschieht.

§ . 26.
■3it dringlichen Fällen (§. 14) kann der Vorsitzende auch rücksichtlich derjenigen Angelegenheiten, welche M e -  

gialisch zu behandeln sind, unmittelbare Verfügungen treffen, er muß jedoch ohne Verzug und spätestens iu der nächsten 
Sitzung die Genehmigung des Bezirksschulrathes einholen.

§ . 27.
D er M inister für Kultus und Unterricht ernennt für jeden Bezirk einen Schnlinfpektor und da, wo besondere 

Umstände es nöthig machen, auch mehrere Schulinspektoren. D ie Ernennung erfolgt auf Grundlage eines Ternavorschlages 
des Landesschulrathes für die D auer von sechs Jah ren .

W ird der Bezirksschulinspektor nicht ohnehin dem Bezirksschulrathe entnommen, so tritt er kraft seiner Ernen
nung als ordentliches M itglied in denselben.

Die Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes steht nicht dem Bezirksschulinspektor, sondern der kirchlichen O ber-
behörde zu.

§• 28.
Volksfchulen-Direktoren und Lehrer, welche de» Unterricht in einer Schulklasse zu ertheilen haben, können zu 

deni Amte eines Bezirksschulinspektors nur mit Zustimmung derjenigen, welche die betreffende Schule dotiren, berufen werden. 
I n  diesem Falle wird ihnen nach Erforderniß auf die D auer dieser Funktion zu der theilwcise nothwendigen Aushilfe bei 
dem Unterrichte an der eigenen Schule ein Unterlehrer auf Kosten des Normalschnlfondes beigegeben.

§ . 29.
D er Bezirksschulinspektor ist zur periodische» Inspektion und Visitation der Schulen berufen. E r  ist berechtigt, 

in didaktisch-pädagogischen Gegenständen Rathschläge zu geben nnd den in dieser Beziehung wahrgenommenen Uebelständen 
an O r t  und S telle durch mündliche Weisungen abznhelfen. Auch kommt ihm die Leitung der Bezirks-Lehrerkonferenzen zu.

B ei dem Besuche der ihm zugewieseuen öffentlichen Schulen hat der Bezirksschulinspektor vorzugsweise seine 
Aufmerksamkeit darauf zu richten:

1) ob die Ortsschnlinspektoren ihren Pflichten bezüglich der Beaufsichtigung der Schule nachkommen; ferner
2) auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bei Aufnahme und Entlassung der Kinder;
3) ans die Tüchtigkeit, den Fleiß, überhaupt auf das ganze Verhalten der Lehrer und auf die in der Schule

herrschende Disziplin, O rdnung und Reinlichkeit;
4 ) aus die Einhaltung des Lehrplanes, auf die Unterrichtsmethode und auf die Fortschritte der Kinder im all

gemeinen und in den einzelnen Fächern insbesondere;
5) auf die eingeführten Lehrmittel und Lehrbehelfe und die innere Einrichtung der Schule;
6) auf die ökonomischen Verhältnisse der Schule, insbesondere auf die Besoldung der Lehrer; ob der Lehrer

das ihm zugesicherte Einkommen püuklich erhalte, ob und welche Nebenbeschäftigungen er betreibe.
Beim Besuch der Privatschul- und Erziehungsanstalten hat der Bezirksschulinspektor darauf zu sehen, ob die

selben den Bedingungen, unter denen sie errichtet wurden, entsprechen und die Grenzen ihrer Berechtigung nicht überschreiten.

§ . 30.
Die Bezirksschnlinspektoren haben über ihre Wirksamkeit Berichte an den Bezirksschnlrath unter Beifügung der 

erforderlichen Anträge und Anzeige der an O r t  und S telle ertheilten Weisungen zu erstatten. Diese Berichte sind sammt 
den darüber gefaßten Beschlüssen dem Landesschulrathe vorzulegen, welcher auf dieselben auch bei den an den M inister für 
Kultus und Unterricht zu erstattenden Schnlberichten die angemessene Rücksicht zu nehmen hat.

§. 31.
D ie Beiräthe des Bezirksschulrathes (§ . 21) sind berechtiget, die im Bezirke etwa vorhandenen Schulen ihrer 

Konfession, um von deren Zuständen Kenntniß zu nehmen, zu besuchen, den periodischen Inspektionen und Visitationen der
selben durch den Bezirksschulinspektor beizuwohnen, die gemachten Wahrnehmungen dem Bezirksschulrathe anzuzeigen und 
an denselben auch Anträge zur Verbesserung dieser Schulen zu stellen.

S ie  sind vom Bezirksschulrathe in allen einschlägigen Fragen einzuvernehmen, und können an den Verhand
lungen über dieselben auch persönlich mit entscheidender S tim m e theilnehmen.

§. 32 .
Dem Bezirksschulrathe und den Bezirksschnlinspektoren kommt das Prädikat „kaiserlich königlich" zu.
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D er Vorsitzende vertheilt die einlangenden Geschäftsstücke behufs deren Bearbeitung an die Mitglieder und 
besorgt mit Benützung der Arbeitskräfte der f. k. Bezirksbehörde die laufende Geschäftsführung.

Die Kanzleierfordernisse besorgt die Bezirksbehörde.
I n  S tädten , welche ein eigenes Gemeindestatut haben, wird dem Bezirksschulrathe das erforderliche Hilfsper

sonale von der Gemeindevertretung beigegeben und der Aufwand für Kanzleierfordernisse aus Gemeindcmitteln bestritten.
Die Bezirksschnlinspektoren erhalten zur Vornahme der periodischen Schulinspektioncn und Visitationen einen 

Reisekosten- und Diätcn-Pauschalbetrag aus S taatsm itteln .

III. Der Landesschulrath.

§. 33.
D ie  oberste Schulaufsichtsbehörde ist der k. k. Landesschulrath.
Demselben unterstehen:
1) D ie  dem Wirkungskreise der Bezirksschulräthe zugewiesenen Schu l- und E rziehungsanstalten;
2) die Bildungsanstalten für Lehrer und Lehrerinen der Volksschulen sammt den zu denselben gehörigen 

Uebungsschulen;
3) die M ittelschulen (G ym nasien, R ealgym nasien und Realschulen) so wie alle in das G ebiet derselben fallenden 

P r iv a t-  und S peziallehranstalten, sofern dieselben unter der obersten Leitung des U nterrichtsm inisterium s stehen.

§. 34.
D e r  Landesschulrath besteht:
1) aus dem Landeschef oder den von ihm bestimmten Stellvertreter als Vorsitzenden;
2) aus zwei Abgeordneten des Landesausschusses;
3 ) an s  einem R eferenten fü r die adm inistrativen und ökonomischen Schulangelegenheiten;
4) aus den Landesschulinspektoren;
5) au s  zwei katholischen Geistlichen;
6) aus zwei M itgliedern des Lehrstandes.

§. 35.
D ie im § . 34  unter Z . 3, 4, 5 und 6 erwähnten M itglieder des Landesschulrathes werden vom Kaiser auf

Antrag des M inisteriums für Kultus und Unterricht, der bezüglich der zwei katholischen Geistlichen den Vorschlag des
fürstbischöflichen O rdinariats, und bezüglich der zwei Mitglieder des Lehrstandes jenen des Landesausschusses einzuholen, 
und sich in Bezug auf die Ernennung des administrativen Referenten mit dem Minister des In n e rn  ins Einvernehmen zu 
setzen hat, ernannt.

D ie Funktionsdauer im § . 34, Z . 2, 5 und 6 erwähnten Mitglieder beträgt sechs Jah re . D ie M itglieder 
deS Lehrstandes erhalten eine Funktionsgebühr aus Staatsm itteln .

§. 36.

D er Landesschulrath hat in den Angelegenheiten der ihm unterstehenden Schulen den früher» Wirkungskreis
der politischen Landesstelle und unbeschadet der den kirchlichen Oberbehörden im Gesetze vom 25. M ai 1868 R . G . B .
N r. 48 vorbehaltenen Rechte, den der kirchlichen Oberbehörden und Schulenoberaufseher.

Außerdem kommt dem Landesschulrathe zu:
1) die Ueberwachung der Bezirks- und Ortsschulräthe, die Aufsicht und Leitung der Lehrerbildungsanstalten 

und der zu denselben gehörigen Uebungsschulen;
2 )  die B estätigung der D irektoren und Lehrer an  au s  Gemeindem itteln erhaltenen M ittelschulen unter W ahrung  

der den Gemeinden, Korporationen und P rivatpersonen  zustehenden speziellen Rechte;
3) die Begutachtung von Lehrplänen, Lehrmitteln und Lehrbüchern fü r M ittelschulen und Fachschulen;
4 ) die Erstattung von Jahresberichten über den Zustand des gesammten Schulwesens im Lande an das M i

nisterium für Kultus und Unterricht.

§. 37.
D ie Sitzungen des Landesschulrathes sind entweder ordentliche oder außerordentliche. Eine außerordentliche 

Sitzung kann der Vorsitzende jederzeit, und muß er, wenn zwei Mitglieder es verlangen, anordnen.
Angelegenheiten, rücksichtlich deren eine Entscheidung zu treffen oder ein Gutachten, oder ein A ntrag an  das 

M inisterium  fü r K ultus und Unterricht zu erstatten ist, werden kollegialisch behandelt, alle ändern unter der eigenen V e r
an tw ortung  des Vorsitzenden erledigt, welcher in jeder S itzung  die in  der Zwischenzeit getroffenen V erfügungen dem Landes
schulrath mitzutheilen hat.

D er Landesschulrath kann sich für einzelne Angelegeuheiten durch Fachmänner verstärken, welche der Sitzung 
mit berathender Stim m e beiwohnen.
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§. 38.
Z u r Beschlußfähigkeit des Landesschulrathes wird die Anwesenheit der M ehrheit der M itglieder erfordert.
D ie Beschlüsse werden durch « S t im m e n m e h r h e it  gefaßt. Von den Landesschulinspektoren hat stets nur einer 

und zwar derjenige eine entscheidende (Stimme, welchen der Vorsitzende hiezu bestimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
der Vorsitzende, welcher auch berechtigt ist, die Ausführung von Beschlüssen, die nach feiner Ansicht gegen die bestehenden 
Gesetze verstoßen würden, einzustellen und darüber die Entscheidung des M inisteriums für Kultus und Unterricht einzuholen.

An der Berathung und Abstimmung über Angelegenheiten, welche das persönliche Interesse eines M itgliedes 
betreffen, hat dasselbe nicht theilzunehmen. Beschwerden gegen Entscheidungen des Landesschulrathes gehen an das M in i
sterium für Kultus und Unterricht. S ie  sind beim LandeSschulrathe einzubringen und haben ausschiebende W irkung, sofern 
dies binnen 14 Tagen nach Eröffnung der angefochtenen Entscheidung geschieht.

§ . 39.
I n  dringlichen Fällen (§. 14) kann der Vorsitzende auch rücksichtlich derjenigen Angelegenheiten, welche 

kollegialisch zu behandeln sind, (§. 37) unmittelbare Verfügungen treffen, er muß jedoch ohne Verzug und spätestens in 
der nächsten Sitzung die Genehmigung des Landesschulrathes einholen.

§ . 40.
Den unmittelbaren Einfluß auf die didaktisch-pädagogischen Angelegenheiten der Schulen durch periodische 

Inspektionen, Leitung der Prüfungen, Ueberwachnng der Wirksamkeit der Schulvirektionen, so wie der O rts -  und BezirkS- 
schulräthe «. s. f. zu üben, sind zunächst die Laudesschuliuspektoren berufen, denen der M inister für Kultus und Unterricht 
die erforderlichen Dienstinstruktionen ertheilt.

D er Landesschef kann jedoch für einzelne Fälle Funktionen dieser A rt auch anderen M itgliedern des Landes
schulrathes übertragen.

Die Inspektoren erstatten über diese ihre Wirksamkeit an den Landesschulrath Berichte, welche dieser unter 
Anzeige der darüber befaßten Beschlüsse und getroffenen Verfügungen dem M inister für Kultus und Unterricht vorzulege» 
hat. D ie Landesschulinspektorcn sinv verpflichtet, auf erhaltenen Auftrag auch direkt an den Minister für Kultus und 
Unterricht zu berichten.

§• 41.
D er Vorsitzende des Landesschulrathes vertheilt die Geschäfte unter die einzelnen M itglieder und führt die 

Beschlüsse aus. Die erforderlichen Hilfsarbeiter und Kanzleierfordernisse werden von der politischen Landesstelle beigegeben.

Lchlußbestimmung.

§. 42.
S o b a l d  d e r  L a n d e s s c h u l r a t h ,  d i e  B e z i r k s -  u n d  O r t s s c h u l r a t h e  k o n s t i t u i r t  s i n d ,  h a b e n  d i e s e  n e u e n  O r g a n e  d i e  

i h n e n  d u r c h  d i e s e s  G e s e t z  z u g e w i e s c n e n  G e s c h ä f t e  z u  ü b e r n e h m e n .
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Sporoöilo ustavnega odbora
zarad

postave, v kterem jeziku naj se razglasajo postave za vojvodino 
Kranjsko.

Slavni dezelni zbor!

Ustavni odbor je  natanko pretresel naört postave, v kterem  jeziku se bpdo za vojvodino K ranjsko

Sostave izdelovale in razglaSevale, in se popolnoma ujema z naöelom , ktere navaja dotiöno sporoöilo 
eüelnega odbora (priloga 26). Odbor toraj tudi nasvetuje, da se naört postave potrdi samo s to prena- 

redbo , da se izpusti §. 3. — K ar je  v tem §. reöeno, se razume, samo po sebi. Ako hoöe biti slovenski 
in nemSki tekst enako polnoveren, mora deäfcelni zbor obravnavati in sklepati vse postave v  obch tekstih. 
To je naravno; ali taka doloöba spada bolj v opravilni red , nego to postavo. Ustavni odbor stavi tedaj 
sledeöe predloge:

1. priloLena postava naj se p o trd i;
2. aeäelnemu odboru se naloLi:

a) da se po primernem potu prosi za Najviso potrditev te postave;
b) da vprihodnjiö predloii vse naörte postav v slovenskera in nemskem jeziku  ;
c) da naprosi c. kr. vlado, da tudi ona vprihodnje vladine predloge postav predloäi deiel- 

nemu zboru v slovenskem in nemskem jeziku.

V L j  u b 1 j a n i dne 28. septembra 1869.

Dr. Razlag,
prvom estn ik .

Dr. E. H. C o s ta ,
porocevalec.
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Postava

od veljavna za vojvodino Kranj-
sko zaatran razglaSenja deielnih postav in ukazov 

deietnih gosposk.

S privoljenjem deielnega zbora Moje vojvodine 
Kranjake zapovcdujem kakor aledi:

§ 1.
Zakonik za deielo Kranjsko, ki je  namenjen 

vezalnim razglaaom deielnih poatav in ukazov deiel- 
nih gosposk ima izhajati pod naalovom „deielni zako
nik za vojvodino Kranjsko“ v  samo eni izdavi v  
slovenskem in nemSkem jeziku.

§ 2.

Slovenaki in nemski tekst je enako polnoveren. 
V dvomljivih primerljejih ae imajo deäelne poatave in 
ukazi deielnih gosposk a primerjanjem obeh jezikov 
po beaedah in pomenu razlagati.

§ 3 .
Poatave in ukazi, ki je zapopada dezelni zako

nik se imajo od dneva, ko so se v zakonik sprejeli, 
za postavno razglaSene; njih vezalna moö se pa zaöne 
a petnajatim dnevom od onega dne, ko ao v zakoniku 
natianjene b ile, ako ae namreö kaka druga doba 
izrekoma za tö ne doloöi.

Zarad tega ae ima tudi na vaaki poaameani del 
deielnih poatav postaviti dan, kedaj je izdan.

§ 4 .
Vaaki poaameani del deielnega zakonika se ima 

s kratkim naörtom svojega obaeika v  deielnih urad- 
nih öasopiaih naznaniti.

Svojemu miniatru notranjih zadev naroöam, da 
izvrii to postavo.

E r s e t z
1 t  _ '  !

vom fü r das Herzogthum  Ä rain  be
treffend die Kundmachung der Landes-Gesetze und der V erord

nungen der Landesbehörden.

M i t  Zustim m ung deS Landtages M eines HerzogthumS 
K rain  finde Ich  anzuordnen, wie folgt:

§  1.
D a s  zur verbindenden Kundmachung der Landesgesetze 

und der V erordnungen der Landesbehörden bestimmte Gesetz
blatt fü r K rain  hat un ter dem T ite l „Landesgesetzblatt fü r 
d as Herzogthum K ra in "  in einer einzigen A usgabe, welche 
den Text in flovenifcher und deutscher S prache nebeneinander 
enthält, zu erscheinen.

§ 2.

Je d e r  dieser beiden Texte ist gleich authentisch. I n  zwei
felhaften F ällen  hat die A uslegung der Landesgesetze und der 
V erordnungen der LandeSbehörden un ter Vergleichung beider 
Texte nach ihrem  W ortlau te  und S in n e  stattzufinden.

§  3.

D ie  in dem Landesgesetzblatte enthaltenen Gesetze und  
V erordnungen sind m it dem T age a ls  gesetzlich kundgemacht 
zu betrachten, an  welchem sie in das Landesgesetzblatt einge
rückt wurden, und ihre verbindende K raft beginnt m it dem 
fünfzehnten T age  nach A blauf deS T ages, an welchem sie in 
dem Gesetzblatte erschienen sind, fa lls  nicht ein anderer Z e it
punkt ausdrücklich festgesetzt wurde.

E s  ist deshalb auf jedem Stücke des Landesgesetzblattes 
der T ag  der stattgefundenen H erausgabe desselben anzugeben.

§ 4 .
D ie  A usgabe eines jeden Stückes des Landesgesetzblattes 

ist m it kurzer In h a ltsan g a b e  in den zu amtlichen Kundm a
chungen bestimmten Landeszeitungen zu verlautbaren.

M it  der D urchführung dieses Gesetzes ist der M in iste r 
des In n e rn  beauftragt.
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Ueridjt des ckmailMusschusses
über den

Voranschlag des Domestrkal-Fondes für das Jahr 1870.

Hoher Landtag!

D er Finanz-Ausschuß hat den in der Landtagsvorlage N r. 20  a ls  Subfond dos Landesfondes vorkommenden 
Domestikalfond nach der Weisung des h. Landtages in dem Voranschläge p ro  1870  geprüft, und es werden unter vorläu
figen Aufrechthaltung der daselbst ausgewiesenen bisher üblich gewesenen Rubriken die einzelnen Positionen mit den folgenden 
Zifferansätzen zur Genehmigung b e a n tra g t:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. Jm  Erfordernisse.
1. R u b r i k :  B e s o l d u n g e n  u n d  F u n k t i o n s g e b ü h r e n :

Funktionsgebühr des L andeshauptm anns... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 0  fl. —  kr.
Funktionsgebühr der 4  Ländes-Ausschüsse ä  100 0  fl. '.  *. . . *. 400 0  —  „
S e k r e t ä r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200  „ —  „
E in  Protokolist, Registrator und Expeditor   8 40  „ —  „
E in  K a n z l i s t     4 20  „ —  „
E in  K a n z le id ie n e r    315 „ — „
F ü r  R ea litä ten -Jnspek tion   400  „ —  „
D er Custos des Landesmuseums . . . . . . .  . \  *. ' .  . \  ■. 472  „ 50  „
D er Burghausmeister » -. -. . . % •.   315 „ —  „
D er Amtsbote      300  „ —  „

Z usam m en   10262  fl. 5 0  kr.
2 . R u b r i k :  E n t s c h ä d i g u n g  f ü r  E m o l u m e n t e :

Anschaffung der Livräe a )  fü r den P o rtie r  •. •. •. •. . . . *. •. 1 0 0  fl. —  kr.
b ) fü r zwei A m tsdiener •. •. -. . '. '• '. *. 74

Zusammen . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  174  fl. —  kr.
3 . R u b r i k :  D iurnen .  . . . . . . . . . .  .    365 fl. —. kr.

Zusammen . . . . . . . .  365  fl. —  kr.

4.  R u b r i k :  B e i t r ä g e :  •
(Auslagen des Theaterfondes.)

Löhnungen . . , , . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . 219  fl. —  kr.
F ü r Unterstützung slovenischer dramatischer Zwecke ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1600  „ —  „
Erhaltung bestehender G e b ä u d e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1000  „ —  „
S teuern  und Gaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600  „ —  „
Regiekosten für Festbeleuchtung und Theaterrequisiten  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300  „ —  „
Assekuranz und L o g e n a n k a u f ..................    . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  600  „ —  „
Verschiedene Ausgaben  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200  „ —  „

Z usam m en   4469  fl. —  kr.

5 . R u b r i k :  A m t s -  u n d  K a u z b e i e r f . o r d e r n i s s e :
Nicht pauschirte K anzle ierfo rdern iffe .... . . . . . . . . . . . . . . . ....  . . . . .  . *. . . 140 fl. —  kr.
Lithografie und Druckkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220  „ —  „

• -  Z usam m en ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 0  fl. —  kr.
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6. R u b r i k :  R e m u n e r a t i o n e n  u n d  A u s h i l f e n :
a)  f i x e :  F ü r  den Bauinspizienten....   210  fl. —  kr.

F ü r den B u r g g ä r t n e r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150  „ —  „
F ü r  den Hausmeister im L a n d h a u se .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90  „ —  „
F ü r  den Hausmeister im Lycealgebäude... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  . 50  „ —  „
F ü r  den Hausmeister im B u rg g e b ä u d e  100  „ —  „

b )  v e r ä n d e r l i c h e :  F ü r besondere Dienstleistungen und Substitutionen . . 300  „ —  „
A u s h i l f e n   200  „ —  „

Z usam m en ....................................  1100  fl. —  kr.
F ü r  den Burggärtner waren bisher 300  fl. eingestellt. D a  jedoch die parkartige Anlage dieses G artens die 

Haltung eines eigenen G ärtners nicht erfordert, so erscheint für die auf einen Zeitraum  von 6 M onaten sich beschränkenden 
Gartenarbeiten die Remuneration von 150  fl. genügend.

F ü r die Remuneration für den Hausmeister im Burggebäude wird die Erhöhung der hisherigen 50  fl. auf 
100  fl. beantragt, womit das mit der Landtagsvorlage N r. 39 eingebrachte Gesuch des landschaftlichen Portiers Z a k o b  
S c h i t k o  um eine Gehaltserhöhung oder Personalzulage zu erledigen wäre.

7. R u b r i k :  E r h a l t u n g  b e s t e h e n d e r  G e b ä u d e :
F ü r das L a n d h a u s , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 00  fl. —  kr.
F ü r das B u rg g e b ä u d e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600  „ —  „
F ü r das Pogaönik'sche H aus .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100  „ —  „
F ü r das B a l l h a u s ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   100  „ —  „
F ü r das H auptw achegebäude  500  „ —  „
F ü r das Lycealgebäude   500  „ —  „
Allgemeine Auslagen für gewöhnliche Conservationen    500  „ —  „

Z usam m en ...... .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .  2 8 0 0  fl. —  kr.
8 . R u b r i k :  S t e u e r n  u n d  G a b e n :

a) E inkom m ensteuer    7021 fl. 75 kr.
b ) H a u s z in s s te u e r ........ ...... ...... ..... .... ' . . . . .   1530  „ —  „

Z usam m en ...... .. ... .. .. .. ... .. .. .. .   . 8551 fl. 75 kr.
D ie Erhöhung der Einkommensteuer um 560 0  fl. gegenüber dem gleichnamigen Posten des Vorjahre« bezieht 

sich auf die Interessen im Betrage von 3 5000  fl. von dem Aequivalente für den inkamerirten Provinzialfond.
9. R u b r i k :  Reisekosten und D i ä t e n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 00  fl. — kr.

. . Zusammen . . . . . . . .  3 00  fl. —  kr.
D ie Rubrik Regiekosten, worin für die Erhaltung des Burggartens 100  fl. für das J a h r  1869 eingestellt 

w a rm , hätte für das J a h r  1870  zu entfallen.
10. R u b r i k :  V e r s c h i e d e n e  a n d e r e  A u s g a b e n :

Bestallungen für das B u r g h a u s ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 0  fl. —  kr.
Bestallungen für das Pogaönik'sche H a u s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    10  „ —  „
Bestallungen für das L a n d h a u s     20  „ —  „
Hauserfordernisse im Allgemeinen   50  „ —  „
H auSbeleuchtung   . . . . . . . . .  . 1.80 „ —  „
ReinigungSauSlagen    80  „ —  „
Erhaltung der Landhausuhr   10  „ —  „
Feuerlösch- und andere R e q u i s i t e n    10  „ —  „
M ilitä rb e q u a rtiru n g .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 40  „ —  „
GeburtSseier S r .  M ajestät und andere Festlichkeiten   5 0  „ —  „
Unvorhergesehene A u slag en ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . .  . .

Z usam m en .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  890  fl. —  kr.
11. R u b r i k :  P e n s i o n e n  f ü r  B e a m t e  u n d  D i e n e r :

F ü r den ständischen Protokolisten Ludwig R itter von Fichtenau . . . . .  2 80  fl. —  kr.
F ü r  den Amtsdiener Äoses Proßen .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . 350  „ —  „

- - - Zusammen .  . ............................  6 30  fl. —  kr.
12 . R u b r i k :  P  e n s i o n e n  f ü r  W i t w e n :

Sokol Constantia, M u s ik le h re rs w itw e  157 fl. 50  kr.
Sapletou M a ria , Kanzlistenswitwe 140  „ —  „
Florentine von Tausferer, S e k re tä rsw itw e    3 50  „ —  „
Zegner G ertraud , A m ts d ie n e r s w itw e      105 „ —  „

Z usam m en ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  752 fl. 5 0  kr.
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13. R u b r i k :  E r z i e h u n g s b e i t r ä g e  f ü r  K i n d e r :
Zurhaleg M a ria , L iq u id a to rsw a ise .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 fl. — kr.
Sapletou Wilhelmiue und M a r i a ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 „ —  „
v. S cio  Ludmilla, T a u z m e is te rs w a ise ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 „ —  „

Z usam m en .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273 fl. —  kr.
D er Erziehungsbeitrag für Wilhelmiue Sapletou war nur bis zum 24. M ai 1869 bewilliget. M it der Land

lagsvorlage sJZr. 39 wurde dem Finanz-Ausschusse das Gesuch ihrer M utter M aria  Sapletou um dessen weitere Belastung
zur Prüfung und Antragstellung zugewiesen. I n  Würdigung der darin vorgebrachten Gründe, namentlich der ausgewiesenen 
Krankheit und Erwerbsunfähigkeit der Wilhelmine Sapletou, wird die Belastung des Erziehungsbeitrages von 31 fl. 50  fr. 
auf drei weitere Jah re  beantragt.

14. R n b r i k : P r o v i s i o n e n :
W eber A nna, Burghausmeisterswitwe  63 fl. 7 8 '/«  kr.

Z u s a m m e n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 fl. 7 8 '/ ,  kr.
15. R u b r i k :  G n a d e n  g a b e n :

Jliafchitz T a v e r ia  21 fl. —  kr.
Gusich Iofefine Freiin v o n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vermati V in c e n z i a ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Jovio  I f a b e l l a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weber Franziska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gariboldi F lo ren tin e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Gariboldi B la n d in e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Gariboldi H e n r ie t te .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zusammen . " " " ! ’ i 289 fl. 91 fr.
Daher im Erfordernisse z u s a m m e n    31.281 fl. 5 3 '/ ,  kr.

B . Z n  d e r  S e -e c k u n g .
1. A k tiv -In te re ffe n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 .364  fl. 73 kr

Die Erhöhung von 35000  fl. gegenüber der gleichnamigen Post des Vorjahres rührt 
von den Interesten des in Obligationen der einheitlichen Staatsschuld für den inkamerirten P rovin
zialfond auszubezahleuden Aequivalentes im Betrage von 700.000 fl.
2. E rtrag der Realitäten und nutzbaren R e c h t e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4220  fl.__  (r.
3 . Beiträge (Empfänge des Theaterfondes)

a) Miethzinfe von Q uartiren  fammt den Zinskrenzeru . . 1862 „ 74 „
b) Gasbeleuchtungsersätze  100 „ —  „
c) Erträgnisse der Theatervorstellungen  30  „ — „
d ) Astekuranzbeträge der Logenbesitzer  200  „ —  „

Zusamnieu .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2192 st. 74 kr.
4 . Verschiedene Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 fl. —  kr.

D aher in der Bedeckung z u s a m m e n   48 .877  fl. 47 Fr!
wornach sich im Entgegenhalte zum Erfordernisse v o n   31.281 „ 5 3 '/S „
ergiebt ein Neberschnß v o n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.595 fl. 93»/, kr.

D er Finanz-Ausschuß beantragt daher:
D er H. Landtag wolle nach obiger rnbrikenweiser Darstellung den Voranschlag des DoniestikalsondeS für daS

J a h r  1870
a) im Erfordernisse mit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31.281 fl. 5 3 '/ ,  kr.
b ) in der Bedeckung m i t .................. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 .877  „ 47 „

mit dem in den Voranschlag des Landessondes pro 1870  in der Bedeckung einzustelleuden Ueberschnste von 17.595 fl. 9 3 ^  fr.
genehmigen.

L a i b a c h  am 1. Oktober 1869.

Dr. J. Bleiweis.
Obmann.

Karl Deschmann,
Berichterstatter.
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Bericht öc-s «ftiiaii^flusfcOudfcs
über das

Anlangen der Deamten der Kllndeslmsse um AuÜWSunA und Ausiolgung 
der don ihnen erlegten Hienstlmutionen-

Hoher Landtag!

Die mit der unmittelbaren Geldgebahrung und Verrechnung der LandeSfonde betrauten landschaftlichen Beamten; 
nämlich der Kassier und der Controllor der Landeskasse, der Verwalter und Controller der Landes-Wohlthätigkeitsanstalten' 
dann der Verwalter und der Adjunkt deS ZwangSarbeitShauses hatten nach der Dienstespragmatik vor dem Dienstesantritte 
Cautionen im Betrage ihres jährlichen Gehaltes zu erlegen. D ie Beamten der Landeskasse haben nun sub pr. 29 . August
l. I .  Z . 3712 um die Auflassung dieser Anforderung und um die Ausfolgung ihrer Dienstkautionen angesucht; und dieses 
Anlangen ist in der 7. Sitzung des hohen Landtages dem Finanzausschüsse zur Vorberathung zugewiesen worden.

Bei dem Entwufe der Dienstespragmatik wurden die analogen Bestimmungen für den O rganism us des S ta a ts 
dienstes berücksichtiget, in welchen von allen verrechneten S taatsbeam ten eine entsprechende Dienstkaution noch forthin ange
fordert wird. D er Finanzausschuß konnte sich jedoch der Erwägung nicht verschließen, daß diese Anforderung vorerst einen 
prinzipiell wichtigen Nachtheil in sich birgt: denn viele minder bemittelte, jedoch sehr fähige und verläßliche Beamten werden 
von der Competenz um derlei verrechnet- Posten lediglich aus dem Grunde abgehalten, weil sie eben die erforderliche (Sau- 
tion aufzubringen nicht vermögen; Andere bringen den Caventen für die bloße Gutstehung fortgesetzt namhafte O pfer und 
erleiden hiedurch an ihrem Jahreseinkommen eine mitunter empfindliche Einbuße.

Zudem aber wird durch Diensteskautionen der beabsichtigte Zweck nach Ansicht des Finanzausschusses auch gar 
nicht erreicht. Denn der Geldverkehr bei obgedachten landschaftlichen Aemtern, vorzüglich bei der Landeskasse ist mitunter so 
bedeutend, daß oft Barbeträge bis auf 100 .000  fl. zur Deckung des täglichen Bedarfes den Kassenbeamten anvertraut 
werden müssen. ES ist sohin einleuchtend, daß eine Bürgschaft für solche Geldsummen und deren Sicherstellung gegen bös
willige Unterschlagung —  nicht in den verschwindend kleinen Dienstkautionen, sondern zumeist in der glücklichen W ahl, in 
dem Ehr» und Pflichtgefühl der betreffenden Beamten gelegen ist.

Eine weitere G arantie bietet auch die Rücksicht für das eigene Interesse —  für die bleibende Erhaltung des
Dienste«, so wie endlich auch die derzeitige Kassengebarung derart geregelt ist, daß gegenseitige Skontrirungen der verrech
neten Beamten täglich vorgenommen, hiedurch also — und durch die Controlle der Landesbuchhaltung —  größere V erun
treuungen auch sogleich entdeckt werden können. Die Deckung für geringere Verstöße aber, und für die sogenannten Rech- 
nungSmängel —  kann aus den Besoldungen der Kaflenbeamten eben so leicht, als aus ihren Dienstkaulionen eingebracht 
werden.

Von diesen Rücksichten geleitet, sind letzter Zeit nicht nur die meisten Privatinstitute, alö die verschiedenen 
Banken, Sparkassen rc., sondern bereits auch mehrere Landcsvertretungen, insbesondere jene in Steiermark, Böhmen und 
Niederösterreich von der Anforderung der Diensteskautionen gänzlich abgegangen. Nachdem auch der Finanzausschuß hierin 
eine irgend erkleckliche Cautel zur größeren Sicherheit der Landessonde zu ersehen nicht vermag, so findet er zu beantragen:

D er hohe Landtag wolle beschließen:
a) D ie Diensteskautionen der sämmtlichen, mit der unmittelbaren Geldgebahrung und Verrechnung der Landes-

sonde rc. betrauten landschaftlichen Beamten werden ausgelassen und letzter» zur freien Verfügung ausgefolgt.
b) Auch bei künftigen Wiederbesetzunge» verrcchnetcr Dienstposten wird der Erlag einer DicnsteSkaution nicht 

mehr angefordert; und
c) der Landesausschuß wird mit dem Vollzüge deS ad a gefaßten Befchlußes beauftragt.

L a i b a c h  am 3. Oktober 1869.

Dr. J. B le iw e is ,
Obmann.

K rom er,
Berichterstatter.
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Nasvet poslanca g. dr. R. Razlaga
zarad

vzajemne zavarovalnice za kranjsko dezelo za poslopja in premikljivo 
blago zoper skodo ognja.

Slavni deMni zbor!

Iz  k ran jsk e  deBele gre leto za letom  veliko d enarja  za zavarovanje poslopij in prem akljivega 
b laga zoper Skodo ognja  v druge deäele zavarovalnim  druStvom. N asa deLela je  zadosti obsirna , da bi 
zam ogla vzdritevati domaöo zavarovaln ico , osnovano na podlagi v z a j e m n o s t i ,  po Lemur bi denar v 
defceli ostajal. Ako pristopijo  v  zavarovan je  vsi gospodarji ali vsaj njih  veö ina, bi tudi letna varSöina 
veliko manjSa b ila , k ak o r se d a j, k ad a r gledajo druäbe al na  dob iöek , ali pa se veliko odSkodnin m ora 
za pogorelce drugih deäel odrajtovati.

Podpisani torej n asve tu je jo :

Slavni deäelni zbor naj s k le n e :

De2elnem u odboru se nalaga ustanovitev  sploSne vzajem ne deielne zavarovalnice zoper Skodo 
ognja za poslopja in prem ikljivo blago v p retres vzeti te r dotiöne predloge deLelnemu zboru v prihodnjem  
zasedanji staviti.

V L j u b l j a n i  dne 6. vinotoka 1869.

Joze Zagorc. Dr. Razlag.
J. Grabrijan. Dr. E. H. Costa.
Dr. V. Zarnik. Dr. Ivan Bleiweis.
Leopold Jogovic. Grof Barbo.
M. Kramaric. Svetec.
France Kotnik.
Ravnihar.
Langer.
M. Tavöer.
Ivan Toman.
M. Lipoid.
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Predlog poslanca g. dr. Y. Zarnika
za prenaredbo § 4. dezelnega recla.

Slavni defcelni zbor naj sk leno:

D a  se § 4. defcelncga rcda  prenaredi in se potem  tako-le g lasi:
§. 4. Dczolni z b o r , da ga potem  v o d i, voli si iz svoje sredine defcelnega poglavarja  in  

n jegovega nam estnika.

Dr. Valentin Zarnik.
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Predlog poslanca g. dr. V. Zarnika
za vpeljavo slovenskega jezika pri dezelnih uradnijah.

Slavni d e ie ln i zbor naj sk lene:

_ § . 1 .  Izkljuöivi uradni jezik  p ri vseli uradnijah  deielnem u odboru k ran jskem u  podö in ien ih , i«
od 1. ja n u a r ja  1870. le ta  poöenBi je z ik  slovenski.

§. 2. Izv riitev  te poatave se naloäi deäelnem u odboru.

Dr. Valentin Zarnlfc.


